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Datenübersicht 2023 
kreisfreie 

Städte 
Landkreise 

kreisange-
hörige Städte 

Rheinland-Pfalz 

Gefährdungseinschätzungen: 

Anzahl der Gefährdungseinschätzungen 2.689 6.010 606 9.305 

Gefährdungseinschätzungen pro 1.000 un
ter 18-Jährige 

-
15,3 13,3 17,7 14,0 

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 

Kindeswohlgefährdung 524 19,5% 925 15,4% 142 23,4% 1.591 17,1% 

latente Kindeswohlgefährdung 416 15,5% 1.191 19,8% 93 15,3% 1.700 18,3% 

keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfe-
/Unterstützungsbedarf 

822 30,6% 1.568 26,1% 181 29,9% 2.571 27,6% 

keine Kindeswohlgefährdung, kein Hilfe-/Un
terstützungsbedarf 

-
927 34,5% 2.096 34,9% 190 31,4% 3.213 34,5% 

keine Angabe 0 0% 230 3,8% 0 0% 230 2,5% 

Art der Kindeswohlgefährdung 

Anzeichen für Vernachlässigung 527 56,1% 1.227 58,0% 126 53,6% 1.880 57,1% 

Anzeichen für psychische Misshandlung 424 45,1% 912 43,1% 87 37,0% 1.423 43,3% 

Anzeichen für körperliche Misshandlung 272 28,9% 566 26,8% 63 26,8% 901 27,4% 

Anzeichen für sexuelle Gewalt 48 5,1% 113 5,3% 9 3,8% 170 5,2% 

Die häufigsten Meldenden 

Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft 863 32,1% 1.653 28,6% 206 34,0% 2.722 30,0% 

anonyme Meldung 368 13,7% 751 13,0% 62 10,2% 1.181 13,0% 

Schule 243 9,0% 521 9,0% 52 8,6% 816 9,0% 

Geschlecht der betroffenen jungen Menschen 

weiblich 1.282 47,7% 2.696 46,6% 284 46,9% 4.262 47,0% 

männlich 1.394 51,8% 3.076 53,2% 321 53,0% 4.791 52,8% 

divers 2 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 4 0,0% 

ohne Angabe 11 0,4% 6 0,1% 1 0,2% 18 0,2% 

Migrationshintergrund der betroffenen jungen Menschen 

Migrationshintergrund 1.237 50,6% 2.071 36,6% 283 46,7% 3.591 41,2% 

kein Migrationshintergrund 888 36,3% 2.590 45,8% 310 51,2% 3.788 43,5% 

unbekannt 321 13,1% 994 17,6% 13 2,1% 1.328 15,3% 

Alter der betroffenen jungen Menschen 

unter 3 Jahre 587 21,9% 1.051 18,6% 165 27,2% 1.803 20,2% 

3 bis unter 6 Jahre 489 18,2% 1.161 20,5% 120 19,8% 1.770 19,8% 

6 bis unter 12 Jahre 931 34,7% 1.980 35,1% 159 26,2% 3.070 34,3% 

12 Jahre und älter 677 25,2% 1.458 25,0% 162 26,7% 2.297 25,7% 

Anteil Alleinerziehende 39,5% 34,4% 34,2% 35,9% 

Anteil Transferleistungsbezug 35,9% 27,1% 46,2% 30,9% 

Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Ge
fährdungseinschätzung 

-

darunter am häufigsten: 

keine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe 
wurde in Anspruch genommen 

1.742 64,8% 3.540 61,2% 351 57,9% 5.633 62,1% 

ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 27 bis 32, 35 SGB VIII 

523 19,4% 1.331 23,0% 145 23,9% 1.999 22,0% 

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 371 13,8% 893 15,4% 122 20,1% 1.386 15,3% 

Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der 
Gefährdungseinschätzung 

darunter am häufigsten: 

ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 27 bis 32, 35 SGB VIII 

451 25,6% 999 27,1% 100 24,0% 1.550 26,4% 

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 391 22,2% 827 22,4% 105 25,2% 1.323 22,6% 

Fortführung der gleichen Leistung/-en 459 26,0% 1.189 32,3% 156 37,5% 1.804 30,8% 

Anrufung des Familiengerichts 9,3% 10,6% 19,8% 10,9% 
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1 Vorbemerkung 

Der vorliegende Bericht „Kinderschutz und 

Hilfen zur Erziehung: Ergebnisse zur Um-

setzung des § 8a SGB VIII in der Praxis 

der Jugendämter in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2023“ stellt die zentralen Befunde 

des Jahres 2023 zu den Kinderschutzver-

dachtsmeldungen in Rheinland-Pfalz dar 

und ordnet sie fachlich ein. Damit wird die 

Berichterstattung zum Monitoring der 

§ 8a SGB VIII -Verfahren in Rheinland-

Pfalz fortgesetzt. Die zugrundeliegenden 

Daten zur Umsetzung des § 8a SGB VIII 

in der Praxis der Jugendämter werden im 

Rahmen des rheinland-pfälzischen Projek-

tes „Qualitätsentwicklung durch Berichts-

wesen“ erhoben und sowohl auf Landes-

ebene als auch auf kommunaler Ebene in 

Form von Jugendamtsprofilen aufbereitet 

und kommentiert. Die Auswertungen des 

vorliegenden Berichts basieren auf den 

Daten von 40 Jugendämtern in Rheinland-

Pfalz. 

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ wird bereits seit dem Jahr 

2002 in Kooperation des Landes und der 

rheinland-pfälzischen Jugendämter mit 

dem Ziel durchgeführt, für alle Kommunen 

in Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

erheben und auszuwerten. Seither wurden 

verlässliche Arbeitsstrukturen zwischen 

den Jugendämtern, dem Ministerium für 

Familie, Frauen, Kultur und Integration 

(MFFKI) und dem Landesjugendamt auf-

gebaut, in deren Rahmen Befunde ge-

meinsam besprochen und dialogorientierte 

Transferstrategien in Politik und Fachpra-

xis sowohl geplant als auch umgesetzt 

werden können. Die Daten aus dem Be-

richtswesen unterstützen und befördern so 

gezielt die Jugendhilfeplanung in den 

Landkreisen, kreisfreien sowie großen 

kreisangehörigen Städten und ermögli-

chen eine empirische Fundierung der 

fachlichen und fachpolitischen Diskussion. 

Seit mittlerweile 22 Jahren existiert somit 

eine valide Datenbasis für den Bereich der 

Hilfen zur Erziehung. Im Jahr 2010 – noch 

ehe die § 8a SGB VIII -Erhebung bundes-

weit gesetzlich verpflichtend wurde – 

wurde das Datenkonzept im Berichtswe-

sen in Rheinland-Pfalz auf Initiative und 

Wunsch der beteiligten Jugendämter um 

die Dokumentation der Gefährdungsmel-

dungen nach § 8a SGB VIII erweitert. 

Die bundesweite Pflichtstatistik der Ge-

fährdungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII wurde am 01. Januar 2012 

mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutz-

gesetzes eingeführt. Die Fragen der Bun-

desstatistik wurden in den vorhandenen 

Bogen der rheinland-pfälzischen Erhebung 

integriert. Seit 2012 werden Daten zu Ge-

fährdungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII von allen Jugendämtern in 

Deutschland dokumentiert. Im Jahr 2023 

wurde die Bundesstatistik um mehrere Va-

riablen erweitert (vgl. hierzu ausführlich 
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Kapitel 1). 

Die rheinland-pfälzische Erhebung erfasst 

seit 2010 zusätzlich zur Pflichtstatistik des 

Bundes weitere Variablen, welche in der 

Bundesstatistik gegenwärtig nicht abgebil-

det werden. So lassen die rheinland-pfälzi-

schen Daten z. B. Aussagen zur Lebenssi-

tuation betroffener Familien und zu Ver-

fahren im Jugendamt in Folge einer 

§ 8a SGB VIII-Meldung zu. 

Die Sicherstellung eines qualifizierten 

Schutzes von jungen Menschen ist nach 

wie vor die ureigene Aufgabe der öffentli-

chen Kinder- und Jugendhilfe. Ausgelöst 

durch tragische Fälle von Kindesmiss-

handlungen und Kindstötungen entstand 

in den letzten Jahren eine öffentlich und 

(fach-)politisch intensiv geführte Diskus-

sion rund um das Thema Kinderschutz. Im 

Zuge dieser Debatten wurden zahlreiche 

Veränderungen im deutschen Kinder-

schutzsystem angestoßen und umgesetzt. 

Zur Beschreibung und Weiterentwicklung 

der Praxis der Jugendämter in diesem 

zentralen Aufgabenbereich des Kinder-

schutzes stellt eine systematische Wis-

sensbasis über das Meldeverhalten der 

Bevölkerung, die Lebenssituation der Fa-

milien sowie den Umgang mit Gefähr-

dungsmeldungen bzw. -einschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII durch die Fachkräfte 

im Allgemeinen Sozialen Dienst eine wich-

tige Voraussetzung dar. 

Basierend auf den Ergebnissen der 

„§ 8a SGB VIII-Statistik“ 2023 in Rhein-

land-Pfalz können inzwischen Zeitreihen 

aus vierzehn Erhebungsjahren abgebildet 

werden. Insgesamt lassen die Daten für 

das Jahr 2023 im Vergleich zu den Erhe-

bungsjahren seit 2010 erneut zahlreiche 

Parallelen in den Ergebnissen erkennen. 

Deutlich wird für 2023: 

• Anzahl der Gefährdungseinschätzun-

gen: Im Berichtsjahr 2023 wurden ins-

gesamt 9.305 Gefährdungseinschät-

zungen gem. § 8a SGB VIII dokumen-

tiert. Damit hat sich die Gesamtzahl 

der Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 

8% erhöht. Bezogen auf alle Kinder 

und Jugendlichen unter 18 Jahren in 

Rhein-land-Pfalz ergibt sich ein Eck-

wert von 14,0 pro 1.000 Minderjährige. 

• Wiederholte Meldung im Kalenderjahr: 

Für 17,6 % der Gefährdungseinschät-

zungen wurde im Jahr 2023 angege-

ben, dass es sich hierbei um eine wie-

derholte Meldung im Kalenderjahr han-

delte – d. h. bei dem gleichen jungen 

Menschen im laufenden Kalenderjahr 

bereits eine oder mehrere Gefähr-

dungseinschätzungen durchgeführt 

wurden. 

• Ergebnis der Gefährdungseinschät-

zung: Im Jahr 2023 bestätigte sich bei 

36,2 % aller durchgeführten Gefähr-

dungseinschätzungen der Verdacht 
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auf eine (akute oder latente) Kindes-

wohlgefährdung1

1 Da es für 230 Fälle hierzu keine Angabe gibt und diese 
Fälle in den weiteren Berechnungen nicht mitberücksich-
tigt werden, weichen die Prozentzahlen leicht von jenen in 
der Tabelle auf S. 5 ab. 

. In 28,3 % der Fälle 

bestätigte sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung zwar nicht, al-

lerdings wurde Hilfe- bzw. Unterstüt-

zungsbedarf festgestellt. Hier können 

Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII als Zugang zu unterstüt-

zenden Leistungen für Kinder und Fa-

milien dienen. Nach Einschätzung der 

Fachkräfte lag in einem guten Drittel 

(35,4 %) der Fälle weder eine Kindes-

wohlgefährdung noch ein Hilfe- bzw. 

Unterstützungsbedarf vor. 

• Tätigwerden und fachliche Schritte der 

Fachkräfte: Um jeder eingehenden 

Meldung professionell nachzugehen 

schöpfen die Fachkräfte aus einem 

breiten Repertoire an fachlichen Hand-

lungsmöglichkeiten. In 85,6 % der 

Fälle wurde eine methodisch struktu-

rierte kollegiale Beratung zur Abschät-

zung des Gefährdungsrisikos, in 

86,3 % eine gemeinsame Bespre-

chung im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte nach dem 4-Augen-Prinzip 

durchgeführt (Mehrfachnennungen 

möglich). In insgesamt knapp 87 % der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren fand ein per-

sönlicher Kontakt mit dem Kind bzw. 

der Familie statt. 

• Einleitung von Hilfen: Die Jugendämter 

reagieren auf Gefährdungsmeldungen 

mit einer Vielzahl verschiedener Maß-

nahmen und Hilfen und initiieren auch 

bei festgestellten Gefährdungslagen 

nicht zwangsläufig eine Fremdunter-

bringung. Im Berichtsjahr 2023 wurden 

– unabhängig davon, ob tatsächlich 

eine Kindeswohlgefährdung festge-

stellt wurde – in 23,2 % der Fälle Hilfen 

zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, 

Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII oder Hilfen gem. 

§ 19 SGB VIII neu eingerichtet. Auch 

darüber hinaus erhielten Familien 

Hilfe- und Unterstützungsleistungen in 

Form von Beratungen oder nied-

rigschwelligen/Frühen Hilfen. 

Die Erhebung im Jahr 2023 zeigt, dass die 

Jugendämter ihre Kinderschutzaufgaben 

auch nach den Jahren der COVID-19-Pan-

demie (2020 bis 2022) und vor dem Hin-

tergrund eines ansteigenden Fachkräfte-

mangels in der Kinder- und Jugendhilfe 

insgesamt verantwortlich wahrgenommen 

haben. Hinsichtlich der soziodemographi-

schen Daten der betroffenen Kinder (Alter, 

Geschlecht), der Art der Gefährdung, der 

konkreten Anhaltspunkte für eine Gefähr-

dung sowie der Verfahren im Jugendamt 

und der Daten zur Lebenssituation der Fa-

milien zeigen sich kaum Unterschiede im 

Zeitverlauf der letzten Jahre. Dies bekräf-

tigt zum einen die inzwischen gute Daten-

qualität und Belastbarkeit der Daten und 
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verweist zum anderen darauf, dass etab-

lierte Arbeitsabläufe und -strukturen sowie 

Netzwerke im Kinderschutz auch während 

krisenhaften gesellschaftlichen Phänome-

nen wie der COVID-19-Pandemie oder or-

ganisatorischen Herausforderungen der 

Jugendämter vor dem Hintergrund von 

Aufgabenmehrung (KJSG, GaföG) und 

Fachkräfteengpässen (vgl. DJI 2024) funk-

tionieren. 

Bei der Interpretation der Daten gilt es zu 

beachten, dass die dargestellten Befunde 

ohne eine Kenntnis der Strukturen und Ar-

beitsprozesse vor Ort nicht zu interpretie-

ren sind. Die Ergebnisse können nicht als 

Bewertungsmaßstab „guter“ oder 

„schlechter“ Jugendamtsarbeit herangezo-

gen werden. Vielmehr wird das Ziel ver-

folgt, mittels der berichteten Zahlen die 

Diskussion zum Thema Kinderschutz in 

Politik und Praxis zu versachlichen und 

weiter zu qualifizieren. 

Der vorliegende Bericht richtet sich zum 

einen an die Träger der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. 

Daten zur quantitativen Dimension der 

§8a SGB VIII-Verfahren, des Meldeverhal-

tens sowie Informationen zur Arbeitspraxis 

in den Sozialen Diensten im Zuge der Ge-

fährdungseinschätzung können als Indika-

toren für die Arbeitsbelastung in den Sozi-

alen Diensten herangezogen werden. An-

gaben über meldende Personen und Ein-

richtungen geben Hinweise auf notwen-

dige und sinnvolle Kooperationspartnerin-

nen und -partner im Kinderschutz. Die Da-

ten zu Arbeitsabläufen und Handlungsstra-

tegien in den einzelnen Ämtern dienen der 

Reflektion der eigenen Praxis der Fach-

kräfte in den Sozialen Diensten und kön-

nen Anlass sein, interne Verfahrens-

schritte zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu verändern. Darüber hinaus können die 

Ergebnisse genutzt werden, um die fach-

politische Diskussion empirisch zu fundie-

ren, die Verfahren weiter zu qualifizieren 

und damit den Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen zu unterstützen. 

Zum anderen richtet sich der Bericht in 

diesem Sinne auch gezielt an (Fach-)Poli-

tik und Öffentlichkeit. Er erweitert den ak-

tuellen Forschungs- und Kenntnisstand zu 

einem bedeutsamen Arbeitsfeld der Kin-

der- und Jugendhilfe, indem er einen 

Überblick über zentrale Befunde und Be-

gründungszusammenhänge gibt. In die-

sem Jahr enthält er neue oder erweiterte 

Befunde zu den Themenfeldern Behinde-

rung, Migration und gefährdenden Perso-

nen, die forschungspraktisch, aber auch 

gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch 

hoch relevant sind. 

Die ausführliche Dokumentation der jähr-

lich durchgeführten Gefährdungseinschät-

zungen in den jeweiligen Jugendämtern 

erfordert einen hohen Arbeitsaufwand und 

-einsatz der Fachkräfte in den Allgemei-

nen Sozialen Diensten des öffentlichen Ju-

gendhilfeträgers. Allen beteiligten Fach-

und Leitungskräften sei an dieser Stelle für 

die zeitaufwändige Dokumentation und die 

9 



 

 

  

 

   

  

    

 

   

     

   

    

   

  

  

  

   

    

  

   

    

    

  

  

   

  

    

    

    

 

    

  

  

  

     

    

   

    

 

    

    

    

  

  

    

  

  

     

    

    

    

 

      

   

    

    

     

    

  

  

  

  

  

gute Zusammenarbeit herzlich gedankt. 

Ohne die vielen Anregungen und Hinweise 

aus der Praxis wären eine dem Gegen-

stand angemessene Betrachtung und In-

terpretation der Daten nicht möglich. 

Zum Aufbau des Berichts 

Datenübersicht – auf einen Blick: Die Da-

tenübersicht enthält eine breite Übersicht 

(absolute Zahlen, Prozentwerte) zu den 

zentralen Befunden im landesweiten 

Durchschnitt für Rheinland-Pfalz, sowie 

Durchschnittswerte für die kreisfreien 

Städte, die Landkreise und die kreisange-

hörigen Städte. Dadurch wird ein schneller 

Überblick ermöglicht. Die Datenübersicht 

befindet sich auf Seite 5. 

Kapitel 2 gibt grundsätzliche Hinweise zur 

Datenerhebung sowie zum methodischen 

Vorgehen bei der Auswertung. 

In Kapitel 3 werden die zentralen landes-

weiten Befunde zusammengefasst und 

fachlich kommentiert. Dabei werden zent-

rale Entwicklungsperspektiven benannt, 

die die fachliche und fachpolitische Dis-

kussion bereichern können. 

Kapitel 4 stellt den Kern des Berichts dar 

und beinhaltet die zentralen Befunde für 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2023. Hierfür wer-

den alle Einzelergebnisse der Jugendäm-

ter zu Durchschnittswerten auf Landes-

ebene zusammengefasst. Um die Entwick-

lung im zeitlichen Verlauf darzustellen, 

werden die Ergebnisse im Drei-Jahresver-

gleich (2021, 2022 und 2023) berichtet. In 

diesem Kapitel finden sich zudem rah-

mende Ausführungen zum Meldungskon-

text, gefolgt von Angaben zum Prozess 

der Gefährdungseinschätzung sowie An-

gaben zur Lebenssituation der Familien 

und der betroffenen jungen Menschen. Die 

40 Jugendämter, die an der Erhebung be-

teiligt sind, erhalten zusätzlich ein individu-

alisiertes Datenprofil, in welchem die Da-

ten des jeweiligen Jugendamtes im Ver-

gleich zu den landesweiten Daten und im 

3-Jahres-Vergleich abgebildet werden. 

Das Kapitel umfasst außerdem diverse zu-

sätzliche Auswertungen von Variablen, die 

im Rahmen der bundesweiten Pflichtstatis-

tik nicht erfasst werden, und daher aus-

schließlich für Rheinland-Pfalz zur Verfü-

gung stehen. Solche Variablen sind zum 

Beispiel der Migrationshintergrund der be-

troffenen jungen Menschen, fachliche 

Schritte im Jugendamt sowie konkrete An-

haltspunkte für eine Gefährdung- Ergänzt 

wird das Kapitel außerdem um die neuen 

(bundesweiten) Variablen wiederholte Mel-

dung, Eingliederungshilfe nach SGB 

VIII/SGB IX, Ausland/Sprache und gefähr-

dende Person(en). 
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2 Datengrundlage und Me-

thode 

Die Meldungen bzw. Gefährdungsein-

schätzungen im Rahmen eines Verfahrens 

gem. § 8a SGB VIII werden in Rheinland-

Pfalz seit dem Erhebungsjahr 2010 im 

Rahmen des Projektes „Qualitätsentwick-

lung durch Berichtswesen“ erhoben. 

Im Zuge des Inkrafttretens des Bundeskin-

derschutzgesetzes zum 01.01.2012 und 

der damit verbundenen Erweiterung der 

amtlichen Statistik zu Gefährdungsein-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII wurde 

der bis einschließlich 2011 in Rheinland-

Pfalz genutzte ism-Erhebungsbogen der 

Gefährdungseinschätzungen ab 2012 

durch die Fragen der Bundesstatistik er-

gänzt. Seither wird in Rheinland-Pfalz eine 

kombinierte Erhebung durchgeführt 

(„Pflichtstatistik des Bundes-/Landesam-

tes“ und „ism-Erhebungsfragen“). Die zu-

sätzlichen Fragen der ism-Erhebung zum 

Verfahren in den Jugendämtern sowie zur 

Lebenssituation der Familien wurden bei-

behalten (vgl. Fragebogen im Anhang). 

Im Erhebungsjahr 2023 – dem mittlerweile 

14. Erhebungsjahr – haben sich 40 der 41 

rheinland-pfälzischen Jugendämter betei-

ligt. 

Erhebungsinstrument 

Die Erhebung orientiert sich an den Defini-

tionen und Vorgaben des Statistischen 

Bundesamtes. Da es viele Parallelen zwi-

schen dem aktuellen Erhebungsinstrument 

(vgl. Anhang) und dem Instrument, das 

2010/2011 in Rheinland-Pfalz genutzt 

wurde, gibt, ist eine valide Darstellung von 

Entwicklungen im Kinderschutz seit 2010 

möglich. Die ergänzenden Fragen in 

Rheinland-Pfalz ermöglichen vielfältige zu-

sätzliche Auswertungen, die unter aus-

schließlicher Berücksichtigung der bun-

desstatistischen Daten nicht möglich sind. 

Folgende Angaben stehen durch die Fra-

gen des ism-Erhebungsbogens zusätzlich 

zur Verfügung: 

• Datum der Meldung; 

• Zeitpunkt der Meldung (innerhalb oder 

außerhalb der Geschäftszeiten des Ju-

gendamtes); 

• Anzahl der von der Mitteilung betroffe-

nen Kinder; 

• Migrationshintergrund des Kindes; 

• Geburtsjahr der Mutter; 

• Einkommenssituation der Familie2

2 Die Variablen ism 6 "Über welche Einkommensarten ver-
fügte die betroffene Familie zum Zeitpunkt des Kontakts"? 
wurde entsprechend der aktuellen Gesetzgebung ange-
passt. Die Antwortkategorien "Arbeitslosengeld II (ism6-3)" 

und "Sozialgeld (ism6-4)" wurden zur Antwortkategorie 
"Bürgergeld (ehemals ALG II und/oder Sozialgeld) (ism6-
3)" zusammengefasst. Ism6-4 entfällt. 

; 

• Anzahl der minderjährigen Kinder am 

Aufenthaltsort des betroffenen Kindes 

zum Zeitpunkt der Meldung; 
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• Bekanntheit der Familie beim Jugend-

amt; 

• Differenzierte Angaben zur Inan-

spruchnahme von einzelnen Hilfen 

zum Zeitpunkt der Gefährdungsein-

schätzung; 

• Differenzierte Angaben zu den neu 

eingerichteten Hilfen im Anschluss an 

die Gefährdungseinschätzung; 

• Differenzierte Angaben zu konkreten 

Anhaltspunkten für eine mögliche Kin-

deswohlgefährdung; 

• Differenzierte Angaben zu den fachli-

chen Schritten im Zeitraum bis zum 

Abschluss der Gefährdungseinschät-

zung; 

• Mitwirkungsbereitschaft der Eltern; 

• Vorhandensein eines persönlichen 

Kontaktes mit dem Kind (mit Datum). 

Änderungen der Pflichtstatistik des 

Statistischen Bundesamtes zum 

Schutzauftrag bei Kindeswohlge-

fährdung im Jahr 2023 

Im Rahmen des Kinder- und Jugendstär-

kungsgesetz (KJSG) wurde die Statistik zu 

den Gefährdungseinschätzungen der Ju-

gendämter gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII 

für das Jahr 2023 durch mehrere Merk-

male erweitert (im Fragebogen im Anhang 

gelb markiert). Neue Variablen sind im 

Jahr 2023 im Einzelnen: 

• Informationen dazu, ob das Jugendamt 

für das betroffene Kind im selben Ka-

lenderjahr bereits mindestens ein wei-

teres § 8a SGB VIII-Verfahren durch-

geführt hat (A3), 

• Informationen dazu, ob betroffene Kin-

der oder Jugendliche eine Eingliede-

rungshilfe aufgrund einer Behinderung 

in Anspruch nehmen (A4), 

• Informationen zur Herkunft der Eltern 

(B2) und zur in der Familie gesproche-

nen Sprache (B3) sowie 

• Informationen zu der/den Person/en, 

von der/denen die Gefährdung aus-

geht („Gefährder:innen“) (F3.1, F3.2), 

Darüber hinaus wurden einige redaktio-

nelle Anpassungen/Präzisierungen in den 

Formulierungen sowie Veränderungen in 

der Reihenfolge von Items vorgenommen. 

Dokumentierte Meldungen: Wann ist 

ein Fall ein Fall? 

In der § 8a SGB VIII -Statistik wird nicht 

die Anzahl der § 8a SGB VIII -Mitteilungen 

(„Gefährdungsmeldungen“) an ein Jugend-

amt erfasst, sondern die auf eine Meldung 

folgenden einzelnen § 8a SGB VIII-Verfah-

ren bzw. Gefährdungseinschätzungen. Da 

sich Meldungen häufig auf mehrere min-

derjährige Kinder in den Haushalten bezie-

hen, können sich mehrere Fälle (Gefähr-

dungseinschätzungen) auf die gleiche 

Meldung beziehen, die dann entsprechend 

der Anzahl der betroffenen Kinder meh-

rere Verfahren auslöst. So kann die An-

zahl der Meldungen niedriger ausfallen als 

die Anzahl der dokumentierten Gefähr-

dungseinschätzungen. Umgekehrt können 
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sich auch verschiedene Gefährdungsein-

schätzungen auf das gleiche Kind bezie-

hen, wie es durch die im Jahr 2023 neu 

aufgenommene Variable zur wiederholten 

Meldung um Kalenderjahr nun auch statis-

tisch abgebildet wird. 

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

gaben des Statistischen Bundesamtes zur 

Erfassung der Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII 3

3 Der Fragebogen sowie die Erläuterungen zum Fragebo-

gen sind zu finden unter https://www.berichtswesen-
rlp.de/themen/download-erhebungsbogen-8a.html. 

. Sie sind ange-

lehnt an die Formulierung in § 8a Ab-

satz 1 SGB VIII. Das Erhebungsinstrument 

des ism übernimmt die hier aufgeführten 

Definitionen. 

• „Eine Gefährdungseinschätzung nach 

§ 8a Absatz 1 SGB VIII gilt im Sinne 

der Statistik als abgeschlossen und ist 

dann zu melden, wenn dem Jugend-

amt gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt werden, es 

sich daraufhin einen unmittelbaren Ein-

druck von der/dem Minderjährigen und 

ihrer/seiner persönlichen Umgebung 

verschafft hat (z. B. durch einen Haus-

besuch, den Besuch der Kindertages-

einrichtung oder der Schule, der eige-

nen Wohnung der/des Jugendlichen 

oder die Einbestellung der Eltern ins 

Jugendamt), die Einschätzung des Ge-

fährdungsrisikos anschließend im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte 

erfolgt ist und darüber entschieden 

wurde, ob und ggf. welche Hilfs- oder 

Interventionsmaßnahmen einzuleiten 

sind.“ 

•  „Eine Gefährdungseinschätzung kann 

somit auch abgeschlossen werden, 

wenn das Vorliegen einer Kindeswohl-

gefährdung (noch) nicht eindeutig fest-

gestellt oder ausgeschlossen wurde. 

Das gilt auch für Fälle, in denen zu-

sätzlich noch weitere vereinbarte 

Hausbesuche oder Recherchearbeiten 

zu erwarten sind, sofern die Gefähr-

dungseinschätzung ansonsten abge-

schlossen ist.“ 

• Wurde für mehrere Minderjährige in ei-

ner Familie eine Gefährdungseinschät-

zung durchgeführt, so ist für jeden Min-

derjährigen/jede Minderjährige, für 

den/die das Verfahren durchgeführt 

wurde, ein Fall zu dokumentieren. 

• Wird für denselben Minderjährigen/die-

selbe Minderjährige im Berichtsjahr 

mehr als eine Gefährdungseinschät-

zung durchgeführt, so ist für jede ein-

zelne Gefährdungseinschätzung eine 

Falldokumentation abzugeben (die 

Kennnummern für jedes einzelne Ver-

fahren müssen sich unterscheiden, vgl. 

Anmerkungen zum Fragebogen zur Er-

fassung der Gefährdungseinschätzun-

gen gem. § 8a SGB VIII des Statisti-

schen Bundesamtes im Info- und FAQ-

Papier des ism zur Erhebung 2023 (S. 

22 f.), zu finden unter https://www.be-

richtswesen-rlp.de/themen/download-
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erhebungsbogen-8a.html).  

Berechnung und Darstellung der 

Daten 

Für einzelne Variablen werden ergänzend 

zu prozentualen Anteilswerten sogenannte 

Eckwerte berechnet, die einen Vergleich 

der rheinland-pfälzischen Jugendamtsbe-

zirke untereinander ermöglichen. Hierfür 

werden die Daten auf je 1.000 im jeweili-

gen Landkreis oder in der jeweiligen Stadt 

lebende junge Menschen unter 18 Jahren 

bezogen. Ein Eckwert von acht bedeutet 

zum Beispiel, dass bei acht jungen Men-

schen pro 1.000 junger Menschen unter 

18 Jahren der entsprechende Sachverhalt 

– etwa eine Gefährdungseinschätzung 

nach § 8a SGB VIII – aufgetreten ist. 
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3 Zentrale Kernbefunde für 

Rheinland-Pfalz 

Die Jugendämter in Rheinland-Pfalz 

prüften 2023 in 9.305 Fällen eine Ge-

fährdung des Kindeswohls. Damit 

wurde für etwa ein Prozent aller Kinder 

und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz im 

Berichtsjahr 2023 eine Gefährdungsein-

schätzung gemäß § 8a SGB VIII durch 

die Fachkräfte des Jugendamtes durch-

geführt (Eckwert 14,0). 

• Die Anzahl der Meldungen in Rhein-

land-Pfalz folgt nach einer leichten 

Stagnation in den Jahren 2021 und 

2022 wieder dem konstant ansteigen-

den Trend aus den Vorjahren und 

weist 9.305 Fälle aus. Die Zahl der do-

kumentierten Verfahren steigt im Jahr 

2023 mit einem plus von rund 8,0 % 

auf einen neuen Höchststand für 

Rheinland-Pfalz. Auch bundesweit 

hatte der starke Anstieg der letzten 

Jahre zuletzt nachgelassen (von 2020 

auf 2021 lediglich ein leichtes Plus von 

1,7 %), für 2022 stiegen die Zahlen 

wieder. Für 2023 konnte mit 211.695 

Verfahren bundesweit ebenfalls ein 

neuer Höchststand dokumentiert wer-

den (vgl. Statistisches Bundesamt 

2024a). 

• Insgesamt sind die Fallzahlen in 

Rheinland-Pfalz und bundesweit in den 

letzten Jahren nicht mehr so stark an-

gestiegen wie in den ersten Jahren der 

Erhebung. Dennoch lässt sich weiter-

hin eine konstante Steigerung bzw. 

zwischenzeitlich eine Stagnation auf 

hohem Niveau feststellen (2021/2022). 

• Neben einer zunehmenden Sensibili-

sierung der Bevölkerung für den Kin-

derschutz, die zu einem erhöhten Mel-

deverhalten von Personen und Institu-

tionen führt, können auch die Nachwir-

kungen von pandemiebedingten Belas-

tungen in Familien infolge der Lock-

downs und Kontaktbeschränkungen 

als möglicher Grund für Anstiege der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren bzw. Meldun-

gen in den letzten Jahren genannt wer-

den. 

Im Jahr 2023 sind konstant häufig Fa-

milien im Blick, die dem Jugendamt 

bisher nicht bekannt waren. Damit er-

öffnet der § 8a SGB VIII wichtige Zu-

gänge zu Hilfe und Unterstützung. 

• Eine hohe Zahl an Verdachtsmeldun-

gen kann insofern als positiv gewertet 

werden, dass darüber Unterstützungs-

bedarfe von Familien bekannt werden 

und sich das Dunkelfeld verkleinert. Im 

Jahr 2023 lag der Anteil „neuer“ Fami-

lien, die im Rahmen einer Verdachts-

meldung erstmals mit dem Jugendamt 

in Kontakt kommen, bei rund 37 %. 

Hier eröffnet der § 8a SGB VIII Zu-

gänge zu Hilfe und Unterstützung. 

• Über die Hälfte der Familien, die mit ei-

ner Gefährdungseinschätzung in Be-

rührung kommen, sind dem Sozialen 

Dienst der Jugendämter bereits be-

kannt (d. h. die Familie wurde in der 

Vergangenheit bereits durch den 

ASD/Sozialen Dienst beraten und/oder 

hat eine HzE/EGH erhalten). Nicht sel-
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ten werden die Verfahren zur Gefähr-

dungseinschätzung demnach auslau-

fenden Hilfen heraus veranlasst. 

• Um das Wohl von Kindern und Ju-

gendlichen, die bereits Hilfen erhalten, 

sicherzustellen, braucht es tragfähige 

Kooperationsstrukturen und Verfahren, 

welche die Zusammenarbeit von öf-

fentlichen und freien Trägern in der 

Kinderschutzarbeit entsprechend den 

Vorgaben des § 8a SGB VIII regeln. 

Zentral ist hier insbesondere Rollen-

klarheit in der Kooperation zwischen 

dem öffentlichen und freien Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe, um das Ver-

fahren für alle Beteiligten transparent 

zu gestalten und in enger Abstimmung 

zu gemeinsamen Einschätzungen der 

Situation gelangen zu können. 

• In Familien, die dem Jugendamt be-

reits bekannt waren, bestätigte sich 

der Verdacht auf eine Kindeswohlge-

fährdung etwas häufiger als in bislang 

unbekannten Familien. Darüber hinaus 

wurde in diesen Fällen etwas häufiger 

eine stationäre Hilfe eingeleitet oder 

eine Inobhutnahme durchgeführt. Die 

Fachkräfte im ASD benötigen dem-

nach sowohl entsprechende Rahmen-

bedingungen als auch fachliches Wis

sen, um insbesondere Familien in pre

-

-

kären und risikobehafteten Lebenssitu-

ationen gut begleiten und unterstützen 

zu können. Der Befund sollte deshalb 

auch immer den Ausgangspunkt kriti-

scher Reflektionen einer Hilfegewäh-

rungspraxis bilden, die oftmals auf 

kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil die Ju-

gendämter vor dem Hintergrund stei-

gender Fallzahlen und steigender Kos-

ten stark unter Druck stehen. 

Die Jugendämter stellten in 3.291 Fäl-

len eine akute oder latente Kindeswohl-

gefährdung fest (36,3 %) (Bund: 

30,5 %). 

• Der Verdacht auf eine (akute oder la-

tente) Kindeswohlgefährdung bestä-

tigte sich im Jahr 2023 bei 3.291 Fäl-

len. Dies entspricht gut einem Drittel 

(36,3 %) aller durchgeführten Gefähr-

dungseinschätzungen. Damit hat sich 

die Anzahl akuter oder latenter Kindes-

wohlgefährdungen in Rheinland-Pfalz 

im Vergleich zum Vorjahr um 15,8 % 

erhöht. Diese Entwicklung zeigt sich – 

wenn auch abgeschwächt – im bun-

desweiten Trend (plus 2,3 %) (vgl. Sta-

tistisches Bundesamt 2024b). Dabei 

wurden im Jahr 2023 in Rheinland-

Pfalz 16,3 % mehr akute, und 15,4 % 

mehr latente Kindeswohlgefährdungen 

festgestellt als 2022. 

•  Die Anzahl der Fälle, bei denen zwar 

keine Kindeswohlgefährdung, aber ein 

Hilfe- und Unterstützungsbedarf fest-

gestellt wurde, entwickelt sich gleich-

zeitig deutlich rückläufig (-10,1 %), die 

Anzahl „falscher Meldungen“ wiederum 

steigend (+15,8 %). 

• Insgesamt ist im Jahr 2023 damit an 

etwa zwei Drittel der Meldungen „et-

was dran“, d. h. es zeigt sich mindes-

tens ein Hilfe- oder Unterstützungsbe-

darf. 
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Der Eckwert für alle § 8a SGB VIII -Ver-

fahren liegt im Jahr 2023 in Rheinland-

Pfalz bei 14,0, der Eckwert von bestä-

tigten Gefährdungen bei 4,9. 

• Bei etwa 5 von 1.000 Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von unter 18 Jah-

ren, die in Rheinland-Pfalz leben, 

wurde im Jahr 2023 eine (akute oder 

latente) Kindeswohlgefährdung festge-

stellt. Auch in der Bundesstatistik 

ergibt sich für das Erhebungsjahr 2023 

ein ähnlicher Eckwert von 4,5 (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2024b). 

Am häufigsten wurde im Jahr 2023 – 
wie in den Vorjahren – als Art der Kin-

deswohlgefährdung die Vernachlässi-

gung festgestellt (57,1 % der Fälle mit 

festgestellter Gefährdung), gefolgt von 

Anzeichen für psychische Misshand-

lung (gestiegen auf 43,3 %). 

• In rund 27 % der Fälle wurde eine kör-

perliche Misshandlung als Art der Kin-

deswohlgefährdung festgestellt, sexu-

elle Gewalt in 5,2 % der Fälle angege-

ben. 

• In gut einem Viertel (28,1 %) der Fälle 

mit festgestellter akuter oder latenter 

Kindeswohlgefährdung wurden von 

den Fachkräften mehrere Arten von 

Gewalt oder Vernachlässigung festge-

stellt – also eine Kombination aus den 

vier genannten Arten der Kindeswohl-

gefährdung. 

• Gefährdungen werden am häufigsten 

im Kontext von unangemessenem/in-

konsistentem Erziehungsverhalten, 

Suchtproblematiken bzw. psychischen 

Auffälligkeiten der erziehenden Perso-

nen (vgl. hierzu ausführlich MFFJIV 

2018), Partnerschaftskonflikten/-gewalt 

sowie Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

Selbstgefährdungen und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kindes doku-

mentiert. 

Die zeitnahe und fachlich qualifizierte 

Bearbeitung der gemeldeten Gefähr-

dungen durch die Jugendämter bindet 

hohe zeitliche und personelle Kapazitä-

ten: Im Zuge der Gefährdungseinschät-

zung wurde im Jahr 2023 bei 86,7 % der 

Fälle der direkte Kontakt zum jungen 

Menschen bzw. der Familie gesucht. 

• Um zu einer belastbaren Risikoein-

schätzung zu gelangen fanden im Jahr 

2023 in 85,6 % aller Fälle eine metho-

disch strukturierte kollegiale Fallbera-

tung und/oder eine Besprechung im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

(4-Augen-Prinzip) statt (86,3 %) (Mehr-

fachnennungen möglich). In jeweils 

etwa jedem dritten Fall wurden ange-

kündigte Hausbesuche durchgeführt, 

in jedem vierten Fall unangekündigte 

Hausbesuche4

4 Für eine aktuelle Expertise zum Thema „Vorgaben in Ju-

gendämtern für Hausbesuche und Co-Arbeit im Kinder-
schutz“ siehe Urban-Stahl 2023. 

. In jedem dritten Fall 

wurde von der Möglichkeit Gebrauch 

gemacht, die Familie in das jeweilige 

Jugendamt einzuladen. Darüber hin-

aus fanden weitere Gespräche – auch 

unter Einbezug anderer Institutionen – 
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statt, um den jeweiligen Hilfebedarf im 

persönlichen Kontakt zu klären. 

• In insgesamt 86,7 % aller Meldungen 

wurde als fachlicher Schritt ein persön

licher Kontakt mit dem Kind bzw. der 

Familie aufgenommen und zwar in 

Form von Hausbesuchen, Gesprächen 

innerhalb oder außerhalb des Jugend

amtes und/oder Inobhutnahmen. Damit 

ist der Anteil im Vergleich zum Vorjah

ren konstant geblieben, zuvor hatte er 

sich erhöht (2022: 86,9 %, 2021: 

85,8 %, 2020: 83,0 %). 

• Ganz unabhängig davon, ob sich der 

Verdacht einer Kindeswohlgefährdung 

später erhärtet oder nicht, zieht jede 

Mitteilung ans Jugendamt ein aufwän

diges Einschätzungsverfahren über die 

mögliche Gefährdungslage nach sich. 

Die Anzahl der Kinderschutzmeldun

gen bzw. Gefährdungseinschätzungen 

stellt demnach einen bedeutenden 

Faktor der Arbeitsbelastung in den So

zialen Diensten dar. Dies erfordert 

Ressourcen für Investitionen in konti

nuierliche Fortbildung sowie Qualifizie

rung der Fachkräfte. 

Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung 

sind zwei Seiten der gleichen Medaille: 

Im Anschluss an die Gefährdungsein

schätzung werden Hilfen zur Erziehung 

oder niedrigschwellige Angebote instal

liert. 5 

5 Für eine aktuelle Expertise zur Wirksamkeit und Ge-

eignetheit von spezifischen Hilfen zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung siehe Gabler et al. 2023. 

• Die aktuellen Befunde zu den Gefähr

dungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII zeigen, dass auch ab

seits von festgestellten Kindeswohlge

fährdungen oder (latenten) Gefähr

dungslagen in vielen Fällen Hilfe- oder 

Unterstützungsbedarfe festgestellt 

werden, auf die häufig mit z. B. formlo

sen Betreuungen und Beratungen der 

Familien durch den Sozialen Dienst 

oder niedrigschwellige Hilfen bzw. 

Frühe Hilfen reagiert wird. Bezogen 

auf alle von einer Meldung betroffenen 

jungen Menschen – unabhängig da

von, ob tatsächlich eine Kindeswohlge

fährdung vorlag oder nicht – wurden 

2023 in etwa jedem vierten Fall Hilfen 

zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, 

Eingliederungshilfen gem. 

§ 35a SGB VIII oder Hilfen gem. 

§ 19 SGB VIII eingeleitet (23,2 %). In 

30,8 % der Fälle wurde zudem die be

reits installierte Hilfe weitergeführt oder 

intensiviert. 

• Im Kontext des Kinderschutzes sind 

die Steuerungsmöglichkeiten des Ju

gendamtes im Umgang mit Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII begrenzt, da gem. 

§ 8a Abs. 1 SGB VIII bei Eingang einer 

Meldung ein abgestimmtes Verfahren 

im Zusammenwirken mehrerer Fach

kräfte zwingend erforderlich ist. Stellt 

sich in diesem Prozess heraus, dass 

eine Hilfe zur Erziehung notwendig 

und geeignet ist, ist der öffentliche Ju

gendhilfeträger verpflichtet, diese Hilfe 

zu gewähren. Hilfen zur Erziehung und 
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Kinderschutz gehen an dieser Stelle 

Hand in Hand. 

•  Mit Blick auf den Kinderschutz sind 

aber einzelne Steuerungsmöglichkei-

ten zu nennen, die gezielt vorangetrie-

ben werden können. Wird die Grund-

annahme akzeptiert, dass „Jugendhilfe 

nur als Ganzes wirksam schützt“ 

(Schrapper 2008), so ist es wichtig, 

dass präventive Maßnahmen, die lang-

fristig verhindern, dass Problemlagen 

sich verfestigen, in den Kommunen 

möglichst frühzeitig zur Verfügung ge-

stellt werden. Somit können eingriffsin-

tensivere und bisweilen teurere Hilfen 

zumindest teilweise vermieden wer-

den. Denn in Fällen, bei denen eine 

akute Kindeswohlgefährdung festge-

stellt wird, werden in der Regel ein-

griffsintensivere Hilfen notwendig, die 

zur Abwendung der (drohenden) Ge-

fährdung durchgeführt werden. 

Kinderschutz betrifft alle Altersgruppen 

– bei den Meldungen insgesamt wie 

auch bei den bestätigten Fällen sind 

sowohl die jüngsten als auch die älte-

ren Altersgruppen im Blick der Jugend-

ämter. Dabei waren etwa drei Viertel der 

von einer (akuten oder latenten) Kin-

deswohlgefährdung betroffenen Kinder 

jünger als zwölf Jahre. 

• Auch im Jahr 2023 sind alle Alters-

gruppen der Kindheits- und Jugend-

phase bei den § 8a SGB VIII-Verfah-

ren vertreten. Etwa jedes fünfte be-

troffene Kind (20,2 %) ist unter drei 

Jahre alt, etwas mehr als die Hälfte 

(54,1 %) der Gefährdungseinschätzun-

gen bezieht sich auf Kinder im Alter 

von drei bis unter zwölf Jahren. 

• Bei den bestätigten Gefährdungen 

zeigt sich, dass etwa drei von vier von 

einer Kindeswohlgefährdung (akut 

oder latent) betroffenen Kindern jünger 

als zwölf Jahre waren (70,6 %). 

• Im Zeitvergleich wird sichtbar, dass 

sich die Anteile bestätigter Kindes-

wohlgefährdungen insbesondere bei 

den Neun- bis unter Zwölfjährigen 

(38,8 %, plus 13,5 %) sowie den 15-

bis unter 18-Jährigen (45,0 %, plus 

14,5 %) im Vergleich zu 2022 deutlich 

erhöht haben. 

Der Großteil der Meldungen stammt 

aus Institutionen, Hinweise von Polizei, 

Gericht und Staatsanwaltschaft neh-

men weiterhin zu. Die vielfältige Zusam-

mensetzung der meldenden Personen 

und Institutionen verweist auf mittler-

weile landesweit etablierte Arbeits-

strukturen zwischen den unterschiedli-

chen Sozialleistungsbereichen, Schu-

len und dem Gesundheitssystem.6 

6 Für eine aktuelle Expertise zur Kooperation im Kinder-

schutz mit Schule und Gesundheitswesen siehe 

Bathke 2023; zur Entwicklung eines kontinuierlichen Ko-
operationskonzeptes zwischen dem ASD und den KiTas 
im Bereich Kinderschutz siehe 
Eppinger/Kindler 2023. 

• Rheinland-Pfalz hat mit dem Landes-

kinderschutzgesetz im Jahr 2008 den 

Grundstein für den Aufbau und die 

Etablierung vielfältiger Netzwerkstruk-

turen rund um Frühe Hilfen und Kin-

derschutz in den Kommunen gelegt 
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und interdisziplinäre Kooperationen 

zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 

anderen Systemen strukturell gestärkt. 

Die so entstandenen lokalen Netz-

werke Frühe Hilfen und Kinderschutz 

haben sich mittlerweile etabliert und 

gefestigt (vgl. MFFJIV 2020, 57 ff.). In 

den Befunden zu den meldenden Per-

sonen und Institutionen spiegeln sich 

diese bestehenden Netzwerke bzw. 

getroffenen Kooperationsvereinbarun-

gen zur Umsetzung des § 8a SGB VIII 

vor Ort oftmals wider. 

• Knapp 61 % der Meldungen des Ver-

dachts einer Kindeswohlgefährdung 

stammen im Jahr 2023 – wie auch in 

den Vorjahren – aus Institutionen. 

• Die Bedeutung der Meldegruppe Poli-

zei, Gericht und Staatsanwaltschaft 

nimmt kontinuierlich zu und verbleibt 

2023 auf einem hohen Niveau: 2012 

lag der Anteil dieser Meldegruppe 

noch bei 17,6 %. Im Jahr 2023 geht 

bereits knapp jede dritte Meldung auf 

Polizei, Gericht und/oder Staatsanwalt-

schaft zurück (30,0 %), auch wenn der 

Anteil im Vergleich zu 2023 (32,5 %) 

leicht zurückgegangen ist. 

• Die zweitgrößte Gruppe stellen im Jahr 

2023 mit einem Anteil von 13 % ano-

nyme Meldende dar. Der Anteil der 

Meldungen, die auf Bekannte sowie 

Nachbarinnen und Nachbarn zurück-

gehen, ist im Vergleich zum Vorjahr 

wieder gesunken, von 9,7 % auf 8,9 %. 

• Rund 13 % der Meldungen stammen 

aus dem näheren familialen Umfeld 

(Eltern, Selbstmeldende, Verwandte). 

Diese Befunde sprechen für eine an-

haltend hohe Sensibilisierung der Be-

völkerung für potentielle Gefährdungs-

situationen. 

• Die Daten weisen eine hohe zeitliche 

Konstanz auf: Deutliche Veränderun-

gen der Meldestruktur während und 

nach der COVID-19-Pandemie sind 

nicht festzustellen. 

Kinder und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund sind im Jahr 2023 in etwa 

entsprechend ihres Bevölkerungsan-

teils von § 8a SGB VIII-Verfahren (Ge-

fährdungseinschätzungen) betroffen. 

• Familien mit Migrationshintergrund 

stellen eine zentrale Zielgruppe im Kin-

derschutz dar, weil sie zunehmend 

hohe Anteile an der Gesamtbevölke-

rung stellen (vgl. MFFKI 2022: 20 ff.), 

und nicht, weil sie weniger gut in der 

Lage sind, ihre Kinder zu schützen. Im 

Jahr 2023 bezogen sich 41,2 % der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren auf Kinder 

und Jugendliche mit einem Migrations-

hintergrund (Definition des Mikrozen-

sus). In der rheinland-pfälzischen Ge-

samtbevölkerung betrug der Anteil jun-

ger Menschen mit Migrationshinter-

grund im Jahr 2023 rund 44 % (vgl. 

Statistisches Landesamt Rheinland-

Pfalz 2024a). 

• Kinder und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund sind damit – entgegen der 

öffentlichen Wahrnehmung – weder 

viel häufiger noch deutlich seltener 
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vom Verdacht auf Kindeswohlgefähr-

dung betroffen sind als junge Men-

schen ohne Migrationshintergrund, 

auch wenn sich 2023 eine leichte Un-

terrepräsentanz bei den § 8a SGB VIII-

Verfahren zeigt. Auch erhärtete sich 

der Verdacht bei jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht signifikant 

häufiger als in Fällen ohne Migrations-

hintergrund. 

• Detailliertere Auswertungen des Merk-

mals „Migrationshintergrund“ verwei-

sen darauf, dass es vor allem viele Ge-

meinsamkeiten zwischen den Gruppen 

mit und ohne Migrationshintergrund 

gibt und sich somit auch hier vor allem 

allgemeine professionelle Fragen stel-

len. Unterschiede zwischen jungen 

Menschen mit und ohne Migrationshin-

tergrund können nur vereinzelt festge-

stellt werden (vgl. Müller et al. 2018; 

de Paz Martínez 2022; de Paz 

Martínez/Teupe 2023). 

Kindeswohlgefährdungen entstehen 

(oftmals) im Kontext prekärer Lebens-

verhältnisse: Die Lebenssituation der 

von § 8a SGB VIII-Verfahren betroffe-

nen Familien ist überdurchschnittlich 

häufig von Armutslagen, alleinerziehen-

den Lebensformen und kinderreichen 

Familienkonstellationen geprägt. 

• In der Forschungsliteratur gelten Armut 

bzw. damit zusammenhängende Ent-

wicklungsrisiken als Risikofaktoren, die 

Kindeswohlgefährdungen begünstigen 

können. Zwar ist Einkommensarmut 

nicht mit einer Gefährdungslage 

gleichzusetzen, sie tritt jedoch häufig 

mit weiteren Risikofaktoren der Le-

benslage (alleinerziehenden Lebens-

form, hohe Kinderzahl, junges Alter der 

Mutter bei der Geburt des ersten Kin-

des) auf. Mit schwierigen materiellen 

Rahmenbedingungen gehen nicht sel-

ten ein Mangel an sozialen Ressour-

cen sowie individuelle Bewältigungs-

probleme einher, die zu Überforderun-

gen führen und somit das Erziehungs-

geschehen beeinflussen können. Es 

sind demnach in der Regel die Le-

bensbedingungen insgesamt, die zu 

einem erhöhten Risiko für unangemes-

senes Erziehungsverhalten bzw. Man-

gelsituationen in der Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen beitragen 

können. 

• Die Daten der letzten Jahre bestätigen 

dies mit hoher Beständigkeit: Von 

§ 8a SGB VIII-Verfahren betroffene 

Familien beziehen überdurchschnittlich 

häufig Transferleistungen, sind allein-

erziehend und/oder kinderreich. 

• Im Jahr 2023 bezog knapp ein Drittel 

der Familien, die von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffen waren, 

ihren Lebensunterhalt über soziale 

Transferleistungen in Form von Ar-

beitslosengeld I oder Bürgergeld (ehe-

mals Arbeitslosengeld II oder Sozial-

geld), knapp 36 % waren alleinerzie-

hend. 

• Diese Befunde verweisen auf die Not-

wendigkeit, Familien in prekären Le-

benslagen bei der Ausgestaltung der 

Unterstützungsleistungen noch stärker 
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in den Blick zu nehmen. Sinnvoll er-

scheinen die Entwicklung von Hilfekon-

zepten, die gezielt auf die Bedarfe die-

ser Familien zugeschnitten sind, sowie 

der Ausbau und die Weiterentwicklung 

präventiver Angebote im Kontext einer 

nicht-stigmatisierenden Regelstruktur. 

Kinderschutz als gesamtgesellschaftli-

che Aufgabe 

•  Kinderschutz beschränkt sich als ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe nicht 

auf die Intervention in akuten Krisen 

und Notlagen, sondern ist auf das Vor-

handensein einer familienfreundlichen 

Infrastruktur angewiesen, welche Fa-

milien in unterschiedlichen Lebensla-

gen unterstützt. Die Weiterentwicklung 

und Optimierung des Zusammenspiels 

der unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Teilsysteme wie Schule, Arbeits-

markt, Justiz und Gesundheitswe-

sen/Psychiatrie erweisen sich vor die-

sem Hintergrund als Daueraufgaben. 

Nur so kann vermieden werden, dass 

Lücken in der sozialen Infrastruktur 

entstehen, die ein systematisches 

„durch das Netz fallen“ von Familien 

ermöglichen. 

• Wie wichtig derartige Strukturen sind, 

hat sich während der COVID-19-Pan-

demie und angesichts weiterer aktuel-

ler Krisen (Inflation, Energiekrise, Uk-

raine-Krieg) einmal mehr gezeigt. So 

haben sich die Kooperations- und Ver-

netzungsstrukturen im Kinderschutz 

auch unter Krisenbedingungen als 

trag- und anpassungsfähig erwiesen 

(vgl. Gerber/Jentsch 2021; Forum 

Transfer 2021). 

• Die Aus- und Nachwirkungen der Pan-

demiejahre und weiterer aktueller ge-

sellschaftlicher Krisen und Herausfor-

derungen gilt es weiter im Blick zu be-

halten. Ein gezieltes Monitoring der 

§ 8a SGB VIII-Mitteilungen erweist sich 

vor diesem Hintergrund einmal mehr 

als bedeutsam. 
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4 Befunde der Untersu-

chung 

Im Berichtsjahr 2023 wurden von den 40 

in Rheinland-Pfalz teilnehmenden Jugend-

ämtern 9.305 Gefährdungseinschätzungen 

dokumentiert. Im Vorjahr waren dies 8.617 

Fälle. Damit steigen die in den Jugendäm-

tern eingegangenen bzw. durchgeführten 

Gefährdungsmeldungen/-einschätzungen 

gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz 

2023. Auch bundesweit kann für 2023 mit 

211.695 Verfahren bundesweit ein neuer 

Höchststand dokumentiert werden (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2024a). In Rhein-

land-Pfalz steigt die Zahl der dokumentier-

ten Verfahren im Jahr 2023 ebenfalls auf 

einen neuen Höchststand an (plus 8,0 %) 

(vgl. Abbildung 1). 

Entwicklung der Anzahl der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren und der 

Fälle mit dem Ergebnis einer Kin-

deswohlgefährdung im Jahresver-

gleich 

Die Entwicklung der § 8a SGB VIII-Verfah-

ren in Rheinland-Pfalz seit 2010 ist in Ab-

bildung 1 dargestellt. Im Zeitraum von 

2010 bis 2020 ist ein relativ stetiger Fall-

zahlanstieg zu sehen. Einzige Ausnahme 

bildet das Jahr 2013. Dies ist jedoch auf 

eine Untererfassung zurückzuführen. In 

Anbetracht dessen relativiert sich auch der 

überdurchschnittlich hohe Anstieg von 

2013 auf 2014. Insgesamt sind die Fall-

zahlen in den letzten Jahren nicht mehr so 

stark anstiegen wie in den ersten Jahren 

der Erhebung. Nach einem leichten Sin

ken bzw. einer Stagnation der Gesamtzah

-

-

len in den Jahren 2021 und 2022 lässt 

sich nun 2023 eine Steigerung feststellen, 

die am Trend bis 2020 ansetzt. 

Mögliche Gründe für die Steigerung sind 

vielfältig. Neben einer zunehmenden Sen-

sibilisierung der Bevölkerung für den Kin-

derschutz, die zu einem erhöhten Melde-

verhalten von Personen und Institutionen 

führt, können auch die Nachwirkungen von 

pandemiebedingten Belastungen in Fami-

lien infolge der Lockdowns und Kontaktbe-

schränkungen als möglicher Grund hierfür 

genannt werden. Seit Beginn der Pande-

mie begleiten zahlreiche Studien die Le-

benssituation und gesundheitliche Situa-

tion von Familien und berichten über die 

Zunahme an psychischen Belastungen 

und einer Verringerung der Lebensqualität 

durch die COVID-19-Pandemie bei Kin-

dern und Jugendlichen, ebenso wie bei El

tern (vgl. z. B. Andresen et al. 2020, 

Ravens-Sieberer et al. 2021, Langmeyer 

et al. 2020, Güzelsoy et al. 2022, Ulrich et 

al. 2023). Fehlende Möglichkeiten des 

Ausgleichs durch den Wegfall von Freizeit

-

-

angeboten, Sorgen um Jobverlust sowie 

Überlastungen im Alltag – auch durch 

Homeschooling der Kinder – haben in den 

Pandemiejahren 2020 und 2021 zu einem 

erhöhten Risiko für Stresssituationen in 

den Familien geführt. Zusätzlich war die 
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Verfügbarkeit von Hilfs- und Unterstüt-

zungsangeboten eingeschränkt. Entspre-

chend gab es Befürchtungen, dass in die-

ser Zeit auch das Risiko von Kindesmiss-

brauch und Vernachlässigung gestiegen 

sei (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2021; 

Deutscher Kinderschutzbund 2020). Im 

Rahmen der Auswertungen der „Zusatzer-

hebung der Gefährdungseinschätzungen 

gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII anlässlich 

der SARS-CoV-2-Pandemie“ – an der sich 

die rheinland-pfälzischen Jugendämter mit 

einer monatlichen statt wie gewohnt jährli-

chen Übersendung ihrer § 8a SGB VIII -

Daten über das ism beteiligt haben (vgl. 

Mühlmann/Erdmann 2022, de Paz 

Martínez et al. 2021b) – ließ sich diese 

Hypothese jedoch nicht eindeutig bestäti-

gen7

7 Ergebnisse der „Zusatzerhebung der Gefährdungsein-
schätzungen gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII anlässlich der 
SARS-CoV-2-Pandemie“ für die Jahre 2020 und 2021 sind 
in drei „fact sheets“ für Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Alle 

Veröffentlichungen zur Zusatzerhebung in Rheinland-Pfalz 
finden sich online unter: https://www.berichtswesen
rlp.de/themen/8a-sgb-viii/zusatzerhebung.html. 

. Auch Kindler und Reim (2023) kom-

men mit Blick auf den Forschungsstand 

rund um den Kinderschutz im Kontext der 

COVID-19-Pandemie zu dem Schluss, 

dass zur Bestätigung der Vermutung stei-

gender Gefährdungsrisiken wissenschaftli-

che Belege fehlen. Dennoch haben die 

Pandemiejahre viele Familien erschöpft 

zurückgelassen, junge Menschen waren 

mit Blick auf ihre Entwicklungsaufgaben 

und Möglichkeiten der persönlichen, schu-

lischen und ausbildungsbezogenen Ent-

wicklung eingeschränkt. Insofern über-

rascht der erneute Anstieg der Gesamt-

zahlen nicht. Die Nachwirkungen der Pan-

demiejahre gilt es weiter im Blick zu behal-

ten. Ein gezieltes Monitoring der § 8a SGB 

VIII-Mitteilungen erweist sich vor diesem 

Hintergrund einmal mehr als bedeutsam. 

Deutlich wird, dass der Anstieg auf die 

Landkreise sowie die kreisangehörigen 

Städte zurückzuführen ist. Die kreisange-

hörigen Städte verzeichnen zwischen 

2022 und 2023 einen Anstieg der Gefähr-

dungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 

von 28,7 %. In den Landkreisen liegt der 

Anstieg bei 13,2 %. In den kreisfreien 

Städten ist die Zahl der Gefährdungsein-

schätzungen hingegen um 5,3 % gesun-

ken. 

-
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Abbildung 1 Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 20238 

8 Beim Vergleich der absoluten Zahlen ist zu beachten, dass in den verschiedenen Erhebungsjahren Daten von einzelnen Ju-

gendämtern fehlen: 2010 waren 36 Jugendämter beteiligt, 2011 bis 2014: 37; seit 2015: 40 Jugendämter (ohne Westerwald-
kreis). Im Landkreis Kaiserslautern und in der Stadt Mainz kam es im Jahr 2022 zu Untererfassungen (für den Landkreis Kai-
serslautern lag für 63 der 114 Fälle keine statistische Erfassung vor, für die Stadt Mainz für 80 der 509 Fälle). Im Jahr 2023 lie
gen erneut für den Landkreis Kaiserslautern keine vollständigen Daten vor (von 277 Fällen liegen Daten für 47 vor). Somit sind 
230 der insgesamt 9.305 Fälle undokumentiert und fallen aus der Auswertung der folgenden Variablen heraus. 

(Rhein

-

-
land-Pfalz; Angaben absolut, alle Verfahren sowie nur Fälle mit Ergebnis akute/latente Kindeswohlge-
fährdung 

Ebenso wie die Gesamtzahl der Gefähr-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

hat sich die Anzahl der bestätigten Kindes-

wohlgefährdungen (Ergebnis der Gesamt-

bewertung akute oder latente Kindeswohl-

gefährdung) in Rheinland-Pfalz – nach ei-

nem leichten Rückgang von 2020 auf 

2021 – von 2022 (2.841 Fälle) auf 2023 

(3.291 Fälle) wieder erhöht (vgl. Abbildung 

1). Gleiches gilt auch für den Bund (2022: 

62.279 Fälle, 2023: 63.693) (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2024a). 

Entwicklung der Eckwerte der § 8a 

SGB VIII-Verfahren landesweit in 

den kreisfreien und kreisangehöri-

gen Städten sowie den Landkreisen 

im Jahresvergleich 

Bezogen auf die Bevölkerung der unter 

18-Jährigen in Rheinland-Pfalz ergibt sich 

im Jahr 2023 ein landesweiter Eckwert 

von 14,0 (die Eckwerte können den wei-

ßen Textfeldern in Abbildung 2 entnom-

men werden). Das bedeutet, dass 14 von 

1.000 Kindern und Jugendlichen der Al-

tersgruppe der unter 18-Jährigen in Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2023 von einer Gefähr-

dungseinschätzung infolge einer Kinder-

schutzverdachtsmeldung betroffen waren. 
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In den  kreisangehörigen Städten  fällt  die

ser Eckwert  mit  17,7  Eckwertpunkten  am  

höchsten aus,  gefolgt  von den kreisfreien  

Städten  mit  15,3.  In  den Landkreisen  ist  er  

- mit  13,3  Eckwertpunkten  am  niedrigsten.  

Im  Zeitraum  von  2010  bis 2023  zeigt  sich  

ein deutlicher  Anstieg  des Eckwertes von  

7,4 auf  14,0 (um  89,2  %).  

Abbildung 2 Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 20239 

9 Beim Vergleich der absoluten Zahlen ist zu beachten, dass in den verschiedenen Erhebungsjahren Daten von einzelnen Ju-

gendämtern fehlen: 2010 waren 36 Jugendämter beteiligt, 2011 bis 2014: 37; seit 2015: 40 Jugendämter (ohne Westerwald-
kreis). Im Landkreis Kaiserslautern und in der Stadt Mainz kam es im Jahr 2022 zu Untererfassungen (für den Landkreis Kai-
serslautern lag für 63 der 114 Fälle keine statistische Erfassung vor, für die Stadt Mainz für 80 der 509 Fälle). Im Jahr 2023 lie
gen erneut für den Landkreis Kaiserslautern keine vollständigen Daten vor (von 277 Fällen liegen Daten für 47 vor). Somit sind 
230 der insgesamt der 9.305 Fälle undokumentiert und fallen aus der Auswertung der folgenden Variablen heraus. 

(Rhein

-

-
land-Pfalz; Angaben absolut, bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren) 

Der Eckwert von bestätigten Gefährdun-

gen (Ergebnis akute oder latente Kindes-

wohlgefährdung) liegt 2023 bei 4,9 (ohne 

Abbildung): Damit wurde bei etwa 5 von 

1.000 Kindern und Jugendlichen im Alter 

von unter 18 Jahren, die in Rheinland-

Pfalz leben, im Jahr 2023 eine (akute oder 

latente) Kindeswohlgefährdung festge-

stellt. Auch in der Bundesstatistik ergibt 

sich für 2023 ein ähnlicher Eckwert von 

4,5 (vgl. Statistisches Bundesamt 2024b). 

Die Anteile bestätigter Gefährdungsmel-

dungen an allen § 8a SGB VIII -Verfahren 

bewegen sich seit Beginn der Erhebungen 

in einem konstanten Korridor zwischen 

30 % und 40 % über die Jahre 2012 bis 

2023. Über einen längeren Zeitraum gese-

hen zeigen sich somit zwar Schwankun-

gen, jedoch sind starke Anstiege oder 

Rückgänge bestätigter Gefährdungsfälle 

nicht zu beobachten. 
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4.1 Meldungskontext 

Im folgenden Abschnitt sind die Ergeb-

nisse zum Meldungskontext zusammenge-

stellt. Zunächst geht es um die Personen 

und Institutionen, die durch ihre 

„§ 8a SGB VIII -Meldung“ ein 

§ 8a SGB VIII -Verfahren bzw. eine Ge-

fährdungseinschätzung auslösen. Es fol

gen Angaben zur Bekanntheit der betroffe

-

-

nen Familien im Jugendamt sowie Infor-

mationen dazu, ob sich die Familien zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

bereits im Hilfebezug befanden und wel-

che Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX 

in Anspruch genommen wurden. 

Meldende nach § 8a SGB VIII 

Die Meldestruktur stand insbesondere in 

den Berichtsjahren 2020 und 2021 durch 

die anhaltende COVID-19-Pandemie und 

die damit verbundenen Maßnahmen zur 

Einschränkung des pandemischen Ge-

schehens (Kontaktbeschränkungen, vo-

rübergehende Einschränkungen im Regel-

betrieb von Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, Schulen und Kindertagesstät-

ten) im Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei 

hat sich jedoch gezeigt, dass die Mel-

destruktur – entgegen der von verschiede-

nen Seiten geäußerten Befürchtungen – 

auch in den Lockdown-Phasen insgesamt 

konstant geblieben ist (vgl. de Paz 

Martínez et al. 2021a). Auch im Jahr 2023 

erweist sich die Verteilung auf die Melden-

den als weitestgehend stabil. Mögliche 

Nachholeffekte sind nicht zu beobachten. 

Im Jahr 2023 ist die Bedeutung der Melde-

gruppe Polizei, Gericht, Staatsanwalt-

schaft weiterhin hoch (vgl. Abbildung 3). 

Mittlerweile geht knapp jede dritte (30,0 %) 

Gefährdungsmeldung auf diese Gruppe 

zurück. Dies konnte in den Jahren 2020 

und 2021 als Hinweis darauf gewertet wer-

den, dass in der Zeit der COVID-19-Pan-

demie Polizeieinsätze zeitweise eine 

„noch wichtigere Rolle beim Entdecken 

möglicher Kindeswohlgefährdungen ein-

nehmen“ (Mühlmann/Pothmann 2020, 22). 

Die zweitgrößte Gruppe stellen im Jahr 

2023 mit einem Anteil von 13,0 % ano-

nyme Meldende dar. Der Anteil der Mel-

dungen, die auf Bekannte sowie Nachba-

rinnen und Nachbarn zurückgehen, ist im 

Vergleich zum Vorjahr hingegen von 9,7 % 

auf 8,9 % gesunken. Entsprechend stellen 

Bekannte und Nachbarinnen und Nach-

barn im Jahr 2023 nur noch die viertgrößte 

Meldegruppe dar. 

Mit 9,0 % geht etwa jede zehnte Meldung 

auf die Schule zurück. Betrachtet man den 

voranschreitenden Ausbau der Nachmit-

tagsbetreuung, der über GaFöG ab 2028 

an Grundschulen fortgesetzt bzw. intensi-

viert wird, wird die konstant wichtige Zu-

sammenarbeit von Schulen und Jugend-

ämtern sowie die wachsende Bedeutung 

für den Kinderschutz deutlich. Gerade 

auch in Pandemiezeiten mit zeitweise oder 

dauerhaft geschlossenen Schulen wurde 

die Bedeutung der Schulen für den (prä-

ventiven) Kinderschutz deutlich: Junge 

Menschen verbringen einen Großteil ihrer 
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Lebenszeit in der Schule. Zwar steht zu-

nächst der Bildungsauftrag im Vorder-

grund, gleichzeitig setzen sich die Schüle-

rinnen und Schüler aber auch mit anderen 

Lebensthemen sowie mit ihren Familien 

auseinander. Bei Hilfe- und Unterstüt-

zungsbedarf können sie sich ihren Lehr-

kräften anvertrauen, diesen wiederum fal-

len Kinder und Jugendliche durch ihr Ver-

halten oder aufgrund von Fehlzeiten auf. 

Werden auffällige Verhaltensweisen bei 

Schülerinnen und Schülern durch die 

Lehrkräfte wahrgenommen, können Fra-

gen nach einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung aufkommen. Hier spielt die 

Schulsozialarbeit eine zentrale Rolle. Die 

Bereitschaft der Schulen, sich dank ihrer 

niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeiten 

mit Kindern und Jugendlichen sowie ihren 

Eltern in krisenhaften und möglicherweise 

konfliktbehafteten Erziehungsfragen ausei-

nanderzusetzen, ist ein wichtiger Bestand-

teil und eine wertvolle Ressource eines 

präventiven Kinderschutzes. Lehrkräfte 

dürfen bei den sich anschließenden an-

spruchsvollen Einschätzungs- und Bera-

tungsaufgaben nicht allein gelassen wer-

den; es gilt, fachliche Qualifizierung und 

Unterstützung bereitzustellen (z. B. über 

die Schulsozialarbeit oder – falls nicht vor-

handen – über die Beratung einer Insoweit 

Erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz). Ei-

nige Bundesländer regeln den Umgang 

mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung in ihren Schulge-

setzen, dennoch bleibt es in der Koopera-

tion essentiell, Schnittstellen zu definieren 

bzw. zu klären, wie dies in Rheinland-Pfalz 

bereits vielerorts geschieht. 

Rund 13 % der Meldungen stammen aus 

dem näheren familialen Umfeld (Eltern, 

Selbstmeldende, Verwandte). Diese Be-

funde sprechen für eine anhaltend hohe 

Sensibilisierung der Bevölkerung für po-

tentielle Gefährdungssituationen. 

Insgesamt 26,9 % der Meldungen errei-

chen die Jugendämter aus professionali-

sierten Einrichtungen (Schule, Erziehungs-

hilfen, Beratungsstellen, Gesundheitswe-

sen, Kita, Jugendarbeit), zählt man das 

Jugendamt/den Sozialen Dienst sowie die 

Meldegruppe Polizei/Gericht/Staatsanwalt-

schaft hinzu, stammen 60,5 % der Mel-

dungen aus Institutionen. Dabei kommt 

Einrichtungen aus dem Gesundheitswe-

sen insbesondere bei Meldungen, die un-

ter Einjährige betreffen, eine große Rolle 

zu. So sind gut 16 % aller Meldungen, die 

diese Altersgruppe betreffen, auf Akteurin-

nen und Akteure aus dem Gesundheitswe-

sen zurückzuführen. 

An welchen Meldungen ist „etwas 
dran“? 

Nicht jede Meldung über den Verdacht ei-

ner Kindeswohlgefährdung wird von den 

Fachkräften im Laufe des Verfahrens als 

tatsächliche Kindeswohlgefährdung einge-

schätzt. Differenziert man die jeweiligen 

Meldegruppen nach dem Ergebnis der Ge-

fährdungseinschätzung und geht der 

Frage nach, an welchen Meldungen tat-

sächlich etwas „dran“ ist (Ergebnis akute 

oder latente Kindeswohlgefährdung), so 
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zeigen sich Unterschiede: Bei Meldungen 

von Einrichtungen/Diensten der Kinder

und Jugendhilfe, der Sozialen Dienste/Ju

gendämter, der Gesundheitsdienste, der 

Schulen und der Selbstmeldenden kom

men Fachkräfte des Jugendamtes häufi

ger zum Ergebnis, dass eine (latente) Ge

fährdung des jungen Menschen vorliegt. 

Meldungen von Bekannten/Nachbarn, 

-

-

-

-

-

anonyme Meldungen sowie Meldungen 

von Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft 

bleiben häufiger gegenstandslos (ohne 

Abbildung). 

Abbildung 3 Hinweisgebende Institution oder Person (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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Bekanntheit der Familie im Jugend-

amt10 

10 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

Die rheinland-pfälzische Erhebung verfügt 

zusätzlich zur Bundesstatistik über eine 

Reihe weiterer Variablen, so zum Beispiel 

Angaben darüber, ob die von einer Ge-

fährdungseinschätzung betroffenen Fami-

lien dem Jugendamt im Vorfeld bekannt 

waren, d. h. ob sie in der Vergangenheit 

bereits vom ASD/Sozialen Dienst beraten 

wurden oder eine Hilfe zur Erziehung oder 

Eingliederungshilfe erhalten haben. 

Seit dem Erhebungsjahr 2010 liegt dieser 

Anteil nahezu unverändert bei knapp zwei 

Dritteln der Familien. Hintergrund ist, dass 

die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe Fa-

milien mittlerweile ein breites Spektrum an 

ganz unterschiedlichen Beratungs-, Unter-

stützungs- und Hilfeleistungen sowie Re-

gelstrukturangeboten im Rahmen von Kin-

dertagesbetreuungen oder der Jugendar-

beit zur Verfügung stellt. So kann es 

durchaus vorkommen, dass in Familien, 

die dem Jugendamt bereits bekannt sind, 

Verdachtsmeldungen auftreten, ohne dass 

im Rahmen vorheriger Kontakte eine Ge-

fährdung im Raum stand. Des Weiteren 

betreuen die Fachkräfte aber auch Fami-

lien, die im Kontext des Kinderschutzes 

schon in Kontakt mit dem Jugendamt ge-

kommen sind und bei denen eine Gefahr 

für das Wohl des jungen Menschen durch 

die Einleitung geeigneter Hilfen zunächst 

abgewendet werden konnte, Gefährdun-

gen aber durch die Veränderung von 

Schutz- oder Risikofaktoren wieder oder 

auch in neuer Form in Erscheinung treten. 

Entsprechend hoch liegen auch die Anteile 

der Familien, die dem Jugendamt zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

bereits bekannt waren. Im Jahr 2021 ist 

der Anteil der Familien, die dem Jugend-

amt bereits bekannt waren, erstmals auf 

58,7 % gesunken. Im Jahr 2022 setzt sich 

dieser sinkende Trend fort (56,6 %) und 

bleibt im Jahr 2023 konstant (ebenfalls 

56,6 %). Gleichzeitig stagniert der Anteil 

„neuer“ Familien, die im Rahmen einer 

Verdachtsmeldung erstmals mit dem Ju-

gendamt in Kontakt kommen und liegt 

2023 bei 37,4 %. Hier eröffnet der 

§ 8a SGB VIII Zugänge zu Hilfe und Unter-

stützung (Abbildung 4). 
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Abbildung 4 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/Sozialen Dienst des Ju-
gendamtes beraten oder hat eine HzE/EGH erhalten?“ (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Wiederholte Meldung im Kalender-

jahr 

Für insgesamt 17,6 % der Gefährdungs

einschätzungen handelt es sich um eine 

wiederholte Meldung über einen Verdacht 

der Kindeswohlgefährdung. Das bedeutet, 

dass bei dem gleichen jungen Menschen 

bereits eine Gefährdungseinschätzung im 

-

-

-

-

Kalenderjahr 2023 durchgeführt wurde. In 

insgesamt 82,4 % der Fälle wurde im lau

fenden Kalenderjahr noch keine Gefähr

dungseinschätzung durchgeführt (Abbil

dung 5).

Abbildung 5 Wiederholte Meldung im Kalenderjahr (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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Hilfebezug der Familie zum Zeit-

punkt der Gefährdungseinschät-
11

11 In der Bundesstatistik werden ausschließlich übergeord-
nete Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein-
land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detail-
lierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

zung 

Im Zuge des § 8a SGB VIII -Verfahrens 

dokumentieren die Fachkräfte, ob und wel-

che Leistungen Familien zum Zeitpunkt 

der Gefährdungseinschätzung beziehen. 

Im Jahr 2023 bezogen 37,9 % der be-

troffenen Familien bereits Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen und 

Unterstützungen nach §§ 16-18, 19, 27-

35, 35a, 42 SGB VIII) und waren dem Ju-

gendamt demnach zum Meldungszeit-

punkt des Verdachts einer Kindeswohlge-

fährdung durch einen aktuellen Hilfebezug 

bekannt. Im Vorjahr fiel dieser Wert mit 

40,8 % höher aus. Bei diesen Familien be-

stätigte sich der Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung etwa doppelt so häufig 

wie bei Familien, die keine Leistung erhiel-

ten. Entsprechend unterstreichen die Be-

funde die Bedeutung von Meldungen aus 

laufenden Hilfen bzw. Beratungen heraus. 

Um sichtbar zu machen, welche konkreten 

Hilfen in Anspruch genommen wurden, 

werden in Rheinland-Pfalz zusätzlich zu 

den zusammenfassenden Kategorien der 

bundesweiten Statistik differenziertere 

Antwortmöglichkeiten zu den einzelnen 

Hilfeformen erhoben (vgl. Abbildung 6). 

Die Summe der angegebenen Werte in 

der folgenden Abbildung kann dabei über 

100 % ergeben, da Mehrfachnennungen 

möglich sind. 

Bei den zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

einschätzung erbrachten Leistungen han-

delt es sich überwiegend um nied-

rigschwellige Unterstützungsangebote 

(15,3 %) und ambulante Hilfeformen 

(22,0 %). Dabei haben 12,4 % der Fami-

lien formlose Beratungen in Anspruch ge-

nommen, 16,8 % wurden durch eine Sozi-

alpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB 

VIII) unterstützt. In 3,8 % der Fälle erfolgte 

eine Trennungs- und Scheidungsberatung 

nach § 17 bzw. § 18 SGB VIII. 
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keine Inanspruchnahme der genannten Leistungen/Schutzmaßnahmen

vorläufige Schutzmaßnahme (nach § 42 SGB VIII)

Eingliederungshilfe (nach § 35a SGB VIII)

familienersetzende HzE (nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII)

ambulante/teilstat. HzE (nach §§ 27 bis 32, 35 SGB VIIII)

gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (nach § 19 SGB VIII)

Unterstützung bei der Erziehung in der Familie (nach §§ 16 bis 18 SGB VIII)

Abbildung 6 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent, n = Oberkategorien/differenzierte Hil-
fen, Mehrfachnennungen möglich) 
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Hilfe gem. § 35 SGB VIII 

Hilfe gem. § 32 SGB VIII 

Hilfe gem. § 31 SGB VIII 

Hilfe gem. § 30 SGB VIII 

Hilfe gem. § 29 SGB VIII 

Hilfe gem. § 28 SGB VIII 

Hilfe gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII 

Frühe Hilfen/niedrigschwellige Hilfen 

Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII) 

formlose Beratung (§ 16 SGB VIII) 

2021 (n = 8.549/8.093) 

2022 (n = 8.473/8.003) 

2023 (n = 9.075/8.668) 

ambulante/teilstat. HzE (nach §§ 27 bis 32, 35 SGB VIIII) 

gemeinsame Wohnform (nach § 19 SGB VIII) 

Eingliederungshilfe (nach § 35a SGB VIII) 

vorläufige Schutzmaßnahme (nach § 42 SGB VIII) 

keine Inanspruchnahme der genannten Leistungen/Schutzmaßnahmen 

familienersetzende HzE (nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII) 

Unterstützung bei der Erziehung in der Familie 
(nach §§ 16 bis 18 SGB VIII) 

Inanspruchnahme von Eingliede-

rungshilfe aufgrund einer Behinde-

rung 

In knapp 1 % (0,7 %) der Gefährdungsein-

schätzungen erhält der junge Mensch zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

eine Eingliederungshilfe nach dem SGB 

IX/SGB VIII wegen (drohender) körperli-

cher Behinderung. In 1,2 % und 2,1 % der 

Fälle wurde diese wegen drohender geisti-

ger und seelischer Behinderung eingelei-

tet. Mit einem Anteil von 96,5 % der Fälle 

erhielten die meisten von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen Kinder 

und Jugendlichen keine Eingliederungs-

hilfe nach dem SGB IX/SGB VIII. In der 

rheinland-pfälzischen Bevölkerung junger 

Menschen unter 18 Jahren bezogen 2022 

1,2 % der Kinder und Jugendlichen Ein-

gliederungshilfe nach dem SGB IX (Statis-

tisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2024b). Junge Menschen, die wegen einer 

(drohenden) geistigen oder körperlichen 

Behinderung eine Eingliederungshilfe be-

ziehen, sind demnach mit 1,9 % bei den 

Verfahren gem. § 8a SGB VIII geringfügig 

33 



 

 

   
  

 

 

  

 

     

  

     

 

   

    

   

 

   

  

    

    

    

  

    

  

    

  

   

  

  

   

     

   

   

 

    

  

   

häufiger vertreten. Ähnliches lässt sich bei 

jungen Menschen, die aufgrund einer (dro

henden) seelischen Behinderung eine Ei

gliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII er

halten, beobachten. Mit 2,1 % sind die im 

Kinderschutz etwas häufiger vertreten als 

in der Gesamtbevölkerung der unter 18

Jährigen (1,4 %) (vgl. ism 2025) 

- -

-

-

Abbildung 7 Minderjährige/-r erhält Eingliederungshilfe nach dem SGB IX/SGB VIII wegen (drohen-
der) … (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Meldungskontext: Die landesweiten 

Ergebnisse im Überblick 

• Im Berichtsjahr 2023 gehen die meis-

ten Gefährdungseinschätzungen – wie 

in den Vorjahren – auf Meldungen von 

Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft zu-

rück. Die zweitgrößte Meldegruppe bil-

den anonyme Meldende, etwa jede 

elfte Meldung erfolgt durch Be-

kannte/Nachbarn. 

• Die Meldegruppe aus dem Gesund-

heitswesen spielt insbesondere bei 

Meldungen, die unter Einjährige betref-

fen, eine große Rolle. 

• Handlungsbedarf aufgrund einer (la-

tenten) Kindeswohlgefährdung resul-

tiert vor allem aus Meldungen von Ein-

richtungen/Diensten der Jugendhilfe, 

dem Sozialen Dienst/Jugendamt, den 

Gesundheitsdiensten, Kitas und den 

jungen Menschen selbst. Meldungen 

von Bekannten/Nachbarn, Verwandten 

sowie anonyme Meldungen bleiben 

vergleichsweise häufig gegenstandlos. 

• In knapp 57 % der Gefährdungsein-

schätzungen waren die Familien be-

reits durch den ASD/Sozialen Dienst 

des Jugendamtes beraten worden 

oder hatten eine Hilfe zur Erziehung 

oder Eingliederungshilfe erhalten. Bei 

diesen Familien bestätigte sich der 
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Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung vergleichsweise häufiger als bei 

Familien, zu denen zuvor kein Kontakt 

bestanden hatte. 

• Knapp 38 % der von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen Fami-

lien erhielten zum Zeitpunkt der Ge-

fährdungseinschätzung Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe. Am häufigs-

ten handelt es sich hierbei um ambu-

lante/teilstationäre Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27 bis 32, 35 SGB VIII 

sowie Unterstützung nach §§ 16 bis 18 

SGB VIII. Auch hier zeigt sich, dass 

sich der Verdacht auf eine (latente) 

Kindeswohlgefährdung bei den Fami-

lien im aktuellen Hilfebezug überpro-

portional häufig bestätigt. 
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4.2 Gefährdungseinschätzung 

Fachliche Schritte zur Ersteinschät-

zung der Situation und Reaktions-

zeit12 

12 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

Das diagnostische Vorgehen im Rahmen 

einer Gefährdungseinschätzung nach 

§ 8a SGB VIII stellt eine sehr anspruchs-

volle und komplexe Aufgabe dar. Die Ju-

gendämter orientieren sich nach Eingang 

einer Meldung an einem (zumeist) stan-

dardisierten Vorgehen. Die Fachkräfte 

schöpfen hierbei aus einem breiten Reper-

toire an fachlichen Handlungsmöglichkei-

ten, um jede Meldung professionell zu be-

arbeiten. Die erforderlichen verschiedenen 

fachlichen Schritte, die im Zeitraum bis 

zum Abschluss der Gefährdungseinschät-

zung erfolgten (hierbei sind Mehrfachnen-

nungen möglich) werden ausschließlich in 

Rheinland-Pfalz erhoben und geben einen 

guten Überblick über das fachlich gebo-

tene Vorgehen im Umgang mit Kindes-

wohlverdachtsmeldungen. Aufgrund der 

Dokumentation des Datums der Meldung 

sowie des Datums eines persönlichen 

Kontaktes ist es im Rahmen der rheinland-

pfälzischen Datenerhebung darüber hin-

aus möglich, die Zeit zwischen Meldungs-

eingang und der Kontaktaufnahme mit 

dem jungen Menschen – sofern eine sol-

che stattgefunden hat, zu berechnen. 

In § 8a SGB VIII ist festgelegt, dass die 

Fachkräfte berechtigt und sogar verpflich-

tet sind, im Rahmen einer Kindeswohlver-

dachtsmeldung die Wahrnehmungen, In-

formationen und „gewichtigen Anhalts-

punkte“ mit anderen Fachkräften zu be-

sprechen und zu bewerten (vgl. Meysen 

2008, 25). Eine kollegiale Beratung zur 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos im 

Rahmen eines strukturierten Vorgehens 

(85,6 %) und/oder eine Besprechung im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

nach dem 4-Augen-Prinzip (86,3 %) er-

folgten im Jahr 2023 entsprechend in der 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle. In gut 

der Hälfte der Fälle (52,8 %) wurde, um In-

formationen für eine umfassende Gefähr-

dungseinschätzung zu erhalten, auch Kon-

takt zu anderen Beteiligten aufgenommen 

(vgl. Abbildung 8). 

In etwa jedem dritten Fall wurden ange-

kündigte und in gut jedem vierten Fall un-

angekündigte Hausbesuche durchgeführt. 

In 37,6 % wurde von der Möglichkeit Ge-

brauch gemacht, die Familie in das jewei-

lige Jugendamt einzuladen. Mit einem An-

teil von 18,5 % der Fälle wurde das Ge-

spräch mit dem Kind/der Familie etwas 

häufiger als in den Vorjahren außerhalb 

des Jugendamtes gesucht. 

Zusammengefasst erfolgte im Jahr 2023 

bei 86,7 % der Meldungen zum Zwecke 

der Ersteinschätzung ein persönlicher 

Kontakt mit dem jungen Menschen und 

gegebenenfalls der Familie, unabhängig 

davon, ob sich später der Verdacht einer 
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Kindeswohlgefährdung erhärtete. Hierzu 

zählen Hausbesuche, Gespräche im oder 

außerhalb des Jugendamtes, Inobhutnah-

men sowie Kontrollauflagen/Kontrollbesu-

che durch den ASD. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist dieser Anteil ähnlich und liegt 

über dem Niveau vor Ausbruch der CO-

VID-19-Pandemie (2019: 83,4 %). 

Fand ein direkter Kontakt mit dem Kind 

und gegebenenfalls der Familie statt, so 

erfolgte dieser im Jahr 2023 in etwa einem 

Viertel der Fälle (24,2 %) unmittelbar am 

Tag des Meldungseingangs (ohne Abbil-

dung). In mehr als der Hälfte der Fälle 

(58,1 %) fand ein solcher Kontakt inner-

halb der ersten Woche statt. Die Daten 

zeigen, dass die Reaktionszeit bei bestä-

tigten Gefährdungen kürzer ausfällt: So 

fand der Kontakt bei Verfahren mit dem 

Ergebnis einer Kindeswohlgefährdung in 

75,4 % der Fälle innerhalb der ersten Wo-

che statt. Bei latenten Kindeswohlgefähr-

dungen liegt der entsprechende Wert bei 

rund 64 % und somit ebenfalls deutlich 

über dem entsprechenden Anteil aller 

Fälle. 

Abbildung 8 Fachliche Schritte im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungseinschätzung 

(Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

Direkter Kontakt im Jahr 2023 in 
86,7 % aller Fälle (Hausbesuche, 
Gespräch im JA oder außerhalb, 
Kontrollauflagen/Kontrollbesuche 
durch den ASD, Inobhutnahme) 

37 



 

 

 

        

    

   

   

   

  

     

    

 

        

       

   

     

   

   

   

   

 

    

  

    

     

     

  

 

      

 

 

 
     

 

   

    

      

  

     

    

       

    

  

    

  

      

   

  

   

      

    

       

 

   

       

    

  

  

  

   

  

 

  

   

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos13 

13 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

Im Rahmen des § 8a SGB VIII ist der Ein-

bezug der Eltern sowie des jungen Men-

schen in das Verfahren der Risikoein-

schätzung ausdrücklich vorgesehen. Eine 

Ausnahme liegt vor, wenn durch die Ein-

beziehung der Eltern oder Sorgeberechtig-

ten der Schutz des betroffenen jungen 

Menschen gefährdet ist. In diesen Fällen 

kann ausdrücklich davon abgewichen wer-

den (vgl. § 8a SGB VIII Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 2 Satz 2) (vgl. Meysen 2008, 25). 

Die Mitwirkungsbereitschaft der Familien 

im Zuge der Risikoeinschätzung wird im 

Rahmen der Erhebung in Rheinland-Pfalz 

auf einer Skala von 1 (in vollem Umfang 

vorhanden) bis 5 (überhaupt nicht vorhan-

den) abgefragt. Um das Ziel eines langfris-

tigen erfolgreichen Hilfeverlaufs erreichen 

zu können, ist es notwendig, eine Prob-

lemkongruenz und -einsicht sowie eine 

Bereitschaft zur Kooperation herzustellen. 

Sind die Eltern nicht bereit oder nicht in 

der Lage, bei der Abschätzung des Ge-

fährdungsrisikos mitzuwirken, muss eine 

Anrufung des Familiengerichts erfolgen 

(vgl. § 8a Abs. 2 SGB VIII). 

Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

wurde im Jahr 2022 von den Fachkräften 

in 72,0 % der Fälle als „vorhanden“ oder 

„in vollem Umfang vorhanden“ einge-

schätzt. Die Gruppe der Eltern, die nur 

teils, kaum oder überhaupt nicht mitwir-

ken, macht hingegen mit 28,0 % weniger 

als ein Drittel aller Fälle aus. Sie stellt die 

Fachkräfte allerdings vor die Herausforde-

rung, die Familien zur Mitwirkung zu moti-

vieren. 

In den Fällen, bei denen beim Abschluss 

der Gefährdungseinschätzung weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Un-

terstützungsbedarf festgestellt wurde, wa-

ren die Eltern in knapp drei Viertel der 

Fälle zu einer Mitwirkung bereit (ohne Ab-

bildung, Item 1 und 2 der Skala). Bei Ge-

fährdungseinschätzungen, deren Ergebnis 

später eine Kindeswohlgefährdung bestä-

tigte, waren 49,1 % und bei einer latenten 

Kindeswohlgefährdung 57,1 % der Eltern 

bereit mitzuwirken. Die Ergebnisse ver-

deutlichen, mit welchen Herausforderun-

gen und Erwartungen an ihr fachliches 

Handeln und ihre Kommunikationskompe-

tenz die Fachkräfte konfrontiert werden, 

um die Erziehungsberechtigten zur Mitwir-

kung an der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos und gegebenenfalls für die 

Inanspruchnahme von Hilfen zu gewinnen. 
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Abbildung 9 Einschätzung der Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Gesamtbewertung der Gefährdungs-

situation – Feststellung einer Kin-

deswohlgefährdung 

Der Paragraph § 8a SGB VIII sieht vor, 

dass der Prozess der Gefährdungsein-

schätzung von den Fachkräften im Zusam-

menwirken mehrerer Fachkräfte sowie den 

Eltern und dem betroffenen jungen Men-

schen gestaltet wird (vgl. § 8a Abs. 1 und 

§ 2 SGB VIII). Dieses differenzierte Vorge-

hen gehört zu den Merkmalen eines quali-

fizierten Umgangs mit gewichtigen An-

haltspunkten nach § 8a SGB VIII. Im Kon-

text dieses komplexen Prozesses werden 

verschiedene Teilaspekte unterschieden: 

Hierzu gehören u. a. eine erste Gefähr-

dungseinschätzung, eine Sicherheitsein-

schätzung, das Einschätzen von Entwick-

lungsdefiziten, Verhaltensauffälligkeiten, 

Stärken des jungen Menschen sowie die 

Einschätzung der Erziehungsfähigkeit der 

Eltern (vgl. Meysen 2008, 27). 

Der auf die Verdachtsmeldung folgende 

Klärungsprozess im Zuge einer Gefähr-

dungseinschätzung ist deshalb so an-

spruchsvoll, weil eine Kindeswohlgefähr-

dung das Ergebnis des Zusammenspiels 

unterschiedlicher Risikofaktoren und Res-

sourcen auf individueller, familiärer, sozia-

ler und gesellschaftlich-kultureller Ebene 

darstellt, die je spezifisch zusammenwir-

ken. Das Ergebnis einer Gefährdungsein-

schätzung ergibt sich aus der Zusammen-

schau, kontextabhängigen Gewichtung 

und fachlichen Bewertung verschiedener 

Dimensionen sowie der Qualität ihrer 

Wechselwirkungen (vgl. Kindler et al 

2006), wobei eine einfache Addition ein-

zelner Faktoren vermieden werden soll. 

Das Ziel des Klärungsprozesses ist es, die 

mit dieser Mehrschichtigkeit einherge-

hende Komplexität zu reduzieren, um die 

Frage zu beantworten, was im Einzelfall 

zu tun ist, d. h. welche Unterstützungsan-

gebote für die betreffende Familie zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt möglich und ange-

messen sind. Vor diesem Hintergrund kön-
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nen somit begründete Aussagen über ge-

eignete Hilfeansätze getroffen werden. 

Eine zentrale Bedeutung kommt in diesem 

Kontext der methodisch strukturierten Fall-

beratung zu, die es ermöglicht, verschie-

dene Perspektiven und Fachwissen einzu-

binden und eigene Verstrickungen im Fall 

(z. B. Identifikationen mit einzelnen Famili-

enmitgliedern oder das Thema „Nähe-Dis-

tanz“) zu reflektieren. Mittlerweile ist es 

gängige Praxis, die Gefährdungseinschät-

zung durch unterschiedliche Prüfbögen 

und Instrumente zu unterstützen, um bei 

den vielfältigen Einschätzungsaufgaben 

eine höhere Handlungssicherheit zu erzie-

len (eine Übersicht und Bewertung ver-

schiedener Formen von Einschätzungshil-

fen findet sich bei Kindler 2014). Auch an-

dere Systeme wie etwa die Gesundheits-

hilfe/Medizin bringen sich in den letzten 

Jahren verstärkt in den fachlichen Diskurs 

zur Gefährdungseinschätzung ein und 

stellen Beratungsangebote für Fachkräfte 

im Kinderschutz zur Verfügung. Hier sind 

neben der Arbeit der Medizinischen Kin-

derschutzhotline auch die Veröffentlichun-

gen der Deutschen Gesellschaft für Kin-

derschutz in der Medizin14 

14 Vgl. https://kinderschutzhotline.de/ und https://dgkim.de/.  

oder Veröffentli-

chungen zu medizinischen Aspekten bei 

gewichtigen Anhaltspunkten für Kindes-

wohlgefährdung (vgl. NZFH 2022) zu nen-

nen. 

Der Verdacht auf eine (akute oder latente) 

Kindeswohlgefährdung bestätigte sich im 

Jahr 2023 bei gut einem Drittel (36,2 %) 

aller durchgeführten Gefährdungsein-

schätzungen. Damit hat sich die Anzahl 

der bestätigten Fälle in Rheinland-Pfalz im 

Vergleich zum Vorjahr erhöht (Anstieg um 

15,8 %). Diese Entwicklung lässt sich im 

bundesweiten Durchschnitt ebenfalls be-

obachten, wenn auch etwas schwächer 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2024a). In 

17,5 % der Fälle wurde von den Fachkräf-

ten eine akute Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt15

15 Folgende Definitionen gelten für die Kategorien „akute“ 
bzw. „latente“ Gefährdung: „‚Kindeswohlgefährdung‘ ist an-
zugeben, wenn als Ergebnis der Gefährdungseinschät-
zung eine Situation zu bejahen ist, in der eine erhebliche 
Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen 
Wohls des Kindes/Jugendlichen bereits eingetreten ist 

oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist und diese Si-
tuation von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet wird 
oder werden kann“ (Statistisches Bundesamt 2016, 3). 
„Kann die Frage nach der gegenwärtig tatsächlich beste-
henden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden, be-
steht aber der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 
bzw. kann eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlos-
sen werden, ist von einer „latenten Kindeswohlgefährdung“ 
auszugehen“ (Statistische Ämter des Bundes und der Län-
der 2016, 2). 

, in 18,7 % der Fälle kamen die 

Fachkräfte zum Ergebnis, dass eine la-

tente Kindeswohlgefährdung vorliegt. Der 

entsprechende Vergleichswert für das 

Jahr 2022 liegt mit 17,4 % etwas niedriger. 

In knapp einem Drittel der Fälle (28,3 %) 

bestätigte sich der Verdacht auf eine Kin-

deswohlgefährdung im Jahr 2023 nicht, al-

lerdings wurde Hilfe-/Unterstützungsbedarf 

festgestellt. Nach Einschätzung der Fach-

kräfte lag in 35,4 % der Fälle weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Un-

terstützungsbedarf vor. Der Anteil dieser 

gewissermaßen „falschen“ Meldungen ist 

im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 

(32,7 %) leicht gestiegen. 
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Betrachtet man die Ergebnisse mit Blick 

auf die verschiedenen Altersgruppen, so 

zeigt sich – wie auch in den Vorjahren – 

dass bei Kindern im Alter von unter einem 

Jahr (22,4 %), sowie bei älteren Kindern 

zwischen 12 und unter 15 Jahren (19,6 %) 

sowie zwischen 15 und unter 18 Jahren 

(28,1 %) im Vergleich zu den übrigen Al-

tersgruppen häufiger eine akute Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wurde (ohne 

Abbildung). Im Zeitvergleich wird zudem 

sichtbar, dass sich die Anteile bestätigter 

Kindeswohlgefährdungen insbesondere 

bei den 12- bis unter 15-Jährigen (2022: 

16,7 %, plus 17,3 %) sowie den 15- bis 

unter 18-Jährigen (2022: 21,5 %, plus 

31,0 %) im Vergleich zu 2022 deutlich er-

höht haben. Unterschiede zeigen sich 

auch im Vergleich zwischen kreisfreien 

bzw. kreisangehörigen Städten und Land-

kreisen (ohne Abbildung). So liegt der An-

teil der festgestellten akuten Kindeswohl-

gefährdungen in den kreisangehörigen 

Städten mit 23,4 % über dem landeswei-

ten Durchschnitt, wohingegen der entspre-

chende Anteil in den Landkreisen mit 

16,0 % niedriger ausfällt. Die kreisfreien 

Städte weisen einen Anteil von 19,5 % 

auf. Diese Befunde decken sich weitge-

hend mit denen des Vorjahres. 

Bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 

18 Jahren ergibt sich für Rheinland-Pfalz 

im Jahr 2023 ein Eckwert für eine bestä-

tigte Kindeswohlgefährdung (ohne latente 

KWG) von 2,4. D. h. bei rund 2 von 1.000 

jungen Menschen unter 18 Jahren wurde 

eine Kindeswohlgefährdung bestätigt. Der 

entsprechende Wert für eine latente Kin-

deswohlgefährdung fällt mit 2,6 ähnlich 

aus. Der Eckwert für einen Hilfe-/Unter-

stützungsbedarf liegt bei 3,9. Der Eckwert 

jener Fälle, die weder eine Kindeswohlge-

fährdung noch einen Hilfe-/Unterstüt-

zungsbedarf zum Ergebnis hatten, liegt im 

Jahr 2022 bei 4,9 (ohne Abbildung). 
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Abbildung 10 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent)16 

16 Die Prozentwerte beziehen sich auf die gültigen Fälle (ohne fehlende Angaben), daher können sie leicht von den Werten in 
der Datenübersicht auf S. 5 abweichen, wenn es dort Fälle mit „keine Angabe“ gibt. 

Art der Kindeswohlgefährdung 

Wird im Prozess der Gefährdungsein-

schätzung eine (latente) Kindeswohlge-

fährdung festgestellt, unterscheidet der Er-

hebungsbogen der Bundesstatistik zwi-

schen vier Arten der Kindeswohlgefähr-

dung: Vernachlässigung, psychische Miss-

handlung, körperliche Misshandlung und 

sexuelle Gewalt. Dabei sind Mehrfachnen-

nungen möglich, wodurch die Summe der 

angegebenen Werte in Abbildung 11 mehr 

als 100 % ergeben kann. 

Wie schon in den Vorjahren stellt die Ver-

nachlässigung auch im Jahr 2023 mit ei-

nem Anteil von knapp 57,1 % die mit Ab-

stand häufigste Form der Kindeswohlge-

fährdung dar. Dieses Ergebnis deckt sich 

mit diversen deutschen und internationa-

len Studien, die jedoch darauf verweisen, 

dass hohe Überlappungsraten mit weite-

ren Gefährdungslagen üblich sind (vgl. 

Galm et al. 2010, 7, 40). 

In 43,3 % der Fälle wurde psychische 

Misshandlung als Art der Kindeswohlge-

fährdung festgestellt, körperliche Miss-

handlung bei 27,4 %. Der Anteil der psy-

chischen Misshandlung ist im Vergleich 

zum Vorjahr angestiegen, während der 

Anteil der körperlichen Misshandlung 

leicht gesunken ist. Sexuelle Gewalt 

wurde im Jahr 2022 in 5,2 % der Fälle als 

Art der Kindeswohlgefährdung angege-

ben. Hier ist der Wert ähnlich wie im Vor-

jahr (5,6 %). Der entsprechende Anteils-

wert auf Bundesebene fällt mit 6 % im 

Jahr 2023 ähnlich aus (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2024a). An dieser Stelle wird 

ein hohes Dunkelfeld vermutet, worauf 

auch verschiedene Studien hinweisen: Als 
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Delikt im Nahbereich (d. h. ausgehend von 

bekannten Personen aus der Familie und 

dem Freundes- oder Bekanntenkreis) ist 

sexueller Missbrauch von großer Angst 

und Scham der Betroffenen gekennzeich-

net und somit gegebenenfalls schwerer 

aufzudecken. Fremde Täterinnen und Tä-

ter werden hingegen eher gemeldet (für 

Schätzungen zum Dunkelfeld vgl. Deege-

ner/Körner 2005). Der geringe Anteil 

könnte auch damit erklärt werden, dass 

Anzeichen auf einen sexuellen Miss-

brauch womöglich erst im weiteren Verlauf 

einer Hilfe/Intervention deutlich werden, 

nicht bereits im Zeitraum der Gefähr-

dungseinschätzung, wo das gegebenen-

falls auffällige Verhalten des Kindes noch 

nicht mit einem möglichen sexuellen Miss-

brauch in Verbindung gebracht wird. 

Abbildung 11 Art der Kindeswohlgefährdung (Rheinland-Pfalz; nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, 
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

Kombinationen von Kindeswohlge-

fährdungen: Mehrfachbetroffene 

Im Jahr 2023 wurden in 28,1 % der Fälle 

mit festgestellter (latenter) Kindeswohlge-

fährdung von den Fachkräften mehrere Ar

ten von Gewalt oder Vernachlässigung 

festgestellt. In rund einem Viertel (23,5 %) 

aller Fälle von (latenter) Kindeswohlge

-

-

fährdung hatten die Jugendämter zwei 

verschiedene Gefährdungsarten festge-

stellt, in 4,5 % waren es drei. In 6 Fällen 

lagen alle vier Gefährdungsarten vor. Da-

bei stellt die Kombination aus Vernachläs-

sigung und psychischer Misshandlung 

(14,9 % aller Fälle von (latenter) Kindes-

wohlgefährdung) die am häufigsten vorlie-

gende Kombination dar, gefolgt von psy-

chischen und körperlichen Misshandlun-

gen mit 13,2 %. 
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Festgestellte Anhaltspunkte für eine 

bestehende Kindeswohlgefähr-

dung17 

17 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

Die oben benannten Kategorien der Kin-

deswohlgefährdung in der Bundesstatistik 

– insbesondere die Kategorien Vernach-

lässigung und Missbrauch – werden in der 

fachlichen Debatte zum Kinderschutz häu-

fig als zu global kritisiert. Konkrete Er-

scheinungsformen und Schweregrade lie-

ßen sich so nicht adäquat abbilden (vgl. 

Deegener/Körner 2008, 11). Die Erhebung 

in Rheinland-Pfalz umfasst daher eine zu-

sätzliche Frage, mit deren Hilfe die festge-

stellten Anhaltspunkte für eine bestehende 

Kindeswohlgefährdung genauer differen-

ziert werden können. Mit einer umfangrei-

chen Itemliste dokumentieren die Fach-

kräfte, welche Anhaltspunkte im einzelnen 

Fall für eine Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt wurden (Mehrfachnennungen 

möglich, vgl. Abbildung 12). So ist für 

Rheinland-Pfalz eine Konkretisierung der 

eher globalen Kategorien Vernachlässi-

gung, psychische Misshandlung, körperli-

che Misshandlung und sexuelle Gewalt 

möglich. 

Am häufigsten wird im Jahr 2023 mit ei-

nem Anteil von 50,3 % die Gefährdungs-

lage „unangemessenes/inkonsistentes Er-

ziehungsverhalten der Eltern“ benannt. Mit 

einem Anteil von 34,8 % folgen Suchtprob-

lematiken und/oder psychische Auffällig-

keiten/Erkrankungen der erziehenden Per-

sonen18

18 Im Rahmen einer Sonderauswertung wurde der Anhalts-
punkt Sucht/psychische Erkrankung für eine Kindeswohl-
gefährdung im § 8a SGB VIII- Bericht 2017 näher beleuch-
tet (vgl. MFFJIV 2018). 

. Diese anhaltend hohen Werte 

verweisen auf die hohe Relevanz des The-

mas „Kinder psychisch und suchterkrank-

ter Eltern“, das in Rheinland-Pfalz nicht 

zuletzt auch mit der Schwerpunktsetzung 

im Landeskinderschutzgesetz an Bedeu-

tung gewonnen hat und in den Kommunen 

intensiv bearbeitet wird (für einen Über-

blick über Projekte und Initiativen im The-

menfeld in Rheinland-Pfalz vgl. www.kom-

munale-gesamtkonzepte-kpse.de). Eben-

falls in etwa einem Drittel der Fälle 

(32,4 %) spielen Partnerschaftskonflikte/-

gewalt eine Rolle. Aus der Forschung ist 

bekannt, dass Kinder, in deren Familien 

Partnerschaftskonflikte und -gewalt vor-

herrschen, deutlich häufiger auch selbst 

Opfer von Gewalt (vgl. Kindler 2011b) wer-

den. Zusätzlich kann eine miterlebte, nur 

zwischen den Partnern stattfindende Ge-

walt gefährdende Auswirkungen auf das 

Kindeswohl haben (vgl. Reinhold/Kindler 

2006, 19-2 und Kindler 2006, 29-1). 

Bezogen auf das Kind sind Verhaltensauf-

fälligkeiten bzw. Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten die am 

häufigsten genannte Gefährdungslage 

(34,3 %). Eine unangemessene Versor-

gung des Kindes wird in 29,6 % der Fälle 

dokumentiert. 

Bezogen auf die häusliche Situation sind 

eine Vermüllung bzw. eine desolate 

Wohnsituation oder drohende/bestehende 
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Wohnungslosigkeit mit 19,0 % am häufigs-

ten dokumentiert. In jedem zehnten Fall 

zeigt sich auch materielle Not als Anhalts-

punkt für eine Gefährdung. 

Die Anzeichen der Gefährdung unterschei-

den sich je nach Altersgruppe: Beispiels-

weise stellen „unangemessene Versor-

gung“ sowie „Partnerschaftskonflikte/-ge-

walt“ verstärkt bei jüngeren Kindern Anzei-

chen der Gefährdung dar, während Ver-

haltensauffälligkeiten und massive Kon-

flikte mit steigendem Alter häufiger be-

nannt werden. Partnerschaftskonflikte/Ge-

walt zeigen sich deutlich häufiger, je jün-

ger die Kinder sind. 

Dabei werden bei Fällen mit festgestellter 

(akuter) Kindeswohlgefährdung Anhalts-

punkte wie körperliche Verletzungen des 

Kindes (16,9 %) und die unangemessene 

Versorgung (32,4 %), überdurchschnittlich 

häufig angegeben. Massive Konflikte zwi-

schen jungem Menschen und Eltern(teil) 

(20,7 %) sowie der unzureichende Schutz 

vor Gefahren durch Dritte (29,5 %) sind 

ebenfalls leicht erhöht. Bei Fällen mit la

tenter Kindeswohlgefährdung stechen 

keine Gefährdungslagen besonders her

-

-

aus (ohne Abbildung). 

Differenzierung der Arten von Kin-

deswohlgefährdung nach konkreten 

Anhaltspunkten für die Gefährdung 

Bei differenzierter Betrachtung der Arten 

von Kindeswohlgefährdung (Vernachlässi-

gung, psychische Misshandlung, körperli-

che Misshandlung und sexuelle Gewalt) 

ergeben sich folgende Unterschiede: 

Gaben die Fachkräfte als Art der Kindes-

wohlgefährdung Anzeichen für Vernach-

lässigung an, dokumentierten sie bei den 

Anhaltspunkten für eine Gefährdung bezo-

gen auf die erziehenden Personen über-

durchschnittlich häufig eine unangemes-

sene Versorgung des Kindes (46,8 %) so-

wie eine Suchtproblematik und/oder psy-

chische Auffälligkeiten der erziehenden 

Personen (42,9 %). Bezogen auf den jun

gen Menschen zeigen sich überdurch

-

-

schnittlich häufig Anzeichen für eine nicht 

altersgemäße Entwicklung (27,4 %). Auf-

fällig sind auch die Angaben bezogen auf 

die Wohnsituation: die Anteile zu Vermül-

lung der Wohnung bzw. einer desolaten 

Wohnsituation (31,2 %) und materieller 

Not (18,2 %) als Anhaltspunkte für Gefähr-

dungen sind deutlich erhöht. 

Bei festgestellter körperlicher Misshand-

lung zeigten sich überdurchschnittlich häu-

fig Anhaltspunkte wie körperliche Verlet-

zungen (41,6 %), ein unangemessenes/in-

konsistentes Erziehungsverhalten der El

tern (60,3 %) sowie massive Konflikte zwi

-

-

schen dem jungen Menschen und El-

tern(teil) (36,1 %). 

Bei jenen Fällen, bei denen Anzeichen für 

eine psychische Misshandlung angegeben 

wurden, zeigten sich folgende Anhalt-

punkte überdurchschnittlich häufig: Verhal-

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (40,0 %), massive Konflikte zwi-

schen dem jungen Menschen und El-

tern(teil) (23,8 %), sowie Partnerschafts-

konflikte (52,3 %). 
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Lag als Art der Kindeswohlgefährdung se

xuelle Gewalt vor, wurden von den Fach

kräften überdurchschnittlich häufig Verhal

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (41,8 %) und unzureichender 

Schutz vor Gefahren durch Dritte bzw. 

Verletzung der Aufsichtspflicht (50,0 %) 

dokumentiert. Die anderen Anhaltspunkte 

-

-

-

sind nicht erhöht, eine Ausnahme bildet je

doch die Kategorie „Sonstige“ (20,9 %), 

was als Hinweis darauf gedeutet werden 

kann, dass es noch weitere Anhaltspunkte 

gibt, die in der Itemliste nicht abgefragt 

werden. 

-

Abbildung 12 Konkretisierung der festgestellten Anhaltspunkte für eine Gefährdung bei dem jungen 
Menschen/der Familie (Rheinland-Pfalz; nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, Angaben in Prozent, 
Mehrfachnennungen möglich) 

46 



 

 

 

 

     

  

     

     

   

     

      

   

 

 

  

    

     

   

     

    

  

     

   

  

  

   

    

  

  

  

      

    

    

  

   

     

  

    

      

  

     

    

    

 

   
  

 

Person, von der die Gefährdung 

ausgeht 

Im Jahr 2023 gibt es in der Bundesstatistik 

sowie in der rheinlandpfälzischen Erhe-

bung die neue Variable „Person, von der 

die Gefährdung ausgeht“. Bei Fällen von 

(latenter) Kindeswohlgefährdung wird so-

mit die Auskunft darüber ermöglicht, wel-

che Person oder welche Personen für die 

Gefährdung verantwortlich sind. Dabei 

werden sowohl aktive Handlungen (wie 

Misshandlungen), als auch Unterlassen 

von zur Gewährung des Kindeswohls not-

wendigen Handlungen (Vernachlässigun-

gen), berücksichtigt. Geht die Gefährdung 

von mehreren Personen aus, sollen alle 

beteiligten Personen angegeben werden. 

Dazu gehören nicht nur diejenigen, von 

denen aktiv eine Gefährdung ausgeht, 

sondern auch Sorgeberechtigte, die eine 

Gefährdung nicht abgewendet haben. Bei 

Gefährdungen durch mehrere Personen-

kann weiterhin Auskunft darüber gegeben 

werden, wen die Fachkräfte als haupt-

sächlich gefährdende Person ausmachen. 

Betrachtet man alle Personen, von denen 

Gefährdungen ausgingen, unabhängig da-

von, ob sie allein, hauptsächlich oder ne-

ben anderen Personen verantwortlich wa-

ren, zeigt sich, in 63,7 % der Fälle eine 

(Mit-)Verantwortung der Mutter (auch 

Adoptivmutter), in 51,3 % eine (Mit-)Ver-

antwortung des Vaters (auch Adoptivva-

ter). Gefährdungen durch sonstige Ver-

wandte (z. B. Tanten, Onkel, Großeltern, 

Geschwister) beziehungsweise durch 

Stiefväter (neue Partner eines Elternteils) 

wurden in je rund 6 % der Fälle von akuter 

oder latenter Kindeswohlgefährdung be-

richtet. In 8,2 % konnte keine Angabe zu 

gefährdenden Personen gemacht werden. 

Weitere Personengruppen in Haupt- oder 

Mitverantwortung zeigt Abbildung 13. 

Abbildung 13 Person, von der die Gefährdung ausgeht (Rheinland-Pfalz; nur Fälle mit (latenter) Ge-
fährdung; Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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In etwa zwei Drittel aller Fälle von (laten-

ter) Kindeswohlgefährdung ging die Ge-

fährdung von nur einer Person aus 

(62,5 %). In einem weiteren Drittel 

(35,5 %) von zwei Personen, in 2,0 % der 

Fälle waren drei bzw. vier Personen ge-

fährdend. Im Fall von mehreren Nennun-

gen ist die Person anzugeben, die die 

hauptsächliche Gefährdung ausmacht. 

Die Konkretisierung der Hauptgefährder:in 

für die Fälle, in denen mehrere Personen 

gefährden, ergibt folgendes: Am häufigs-

ten war die Hauptperson die Mutter (auch 

Adoptivmutter) mit 47,8%, gefolgt vom Va-

ter (auch Adoptivvater) mit 29,1 %. In 

16,4 % der Fälle mit mehreren gefährden-

den Personen konnte keine Hauptperson 

ausgemacht werden. In 3,3 % dieser Fälle 

wurden Stiefväter/neue Partner eines El-

ternteils genannt, in 1,7 % sonstige Ver-

wandte. Auf die anderen Personengrup-

pen verteilen sich die übrigen 1,6 % (ohne 

Abbildung). 

Führt man beide Variablen zusammen 

(Fälle mit nur einer Nennung sowie die 

Hauptperson in jenen Fällen, in denen es 

mehrere Gefährder:innen gab), zeigt sich 

nun mit Blick auf Hauptgefährder:innen fol-

gendes Ergebnis. Am häufigsten wurden 

Mütter (auch Adoptivmütter) mit 45,8 % 

genannt, gefolgt von Vätern (auch Adop-

tivväter) mit 31,1 %. Keine Angabe konnte 

in 14,4 % der Fälle gemacht werden, je 

rund 3 % sind auf Stiefväter, neue Partner 

eines Elternteils sowie sonstige Verwandte 

zurückzuführen und die übrigen Personen-

gruppen verzeichnen insgesamt etwa 3 % 

(siehe Abbildung 14). 
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Abbildung 14 Hauptperson, von der die Gefährdung ausgeht (inklusive Fälle mit nur einem Gefähr-
der) (Rheinland-Pfalz; nur Fälle mit (latenter) Gefährdung; Angaben in Prozent, eigene Berechnun-
gen) 

Person, von der die Gefährdung 

ausgeht nach Aufenthaltsort, Art so-

wie Anzeichen der Gefährdung, Al-

ter, Geschlecht und Migrationshin-

tergrund 

Bei der differenzierten Betrachtung der 

Personen, von denen die Gefährdung aus-

geht (ausschließlich oder hauptsächlich, 

siehe kombinierte Variable in Abbildung 

14), zeigen sich Unterschiede je nachdem, 

welche anderen Merkmale berücksichtigt 

werden. Die Ergebnisse deuten auf unter-

schiedliche Problemlagen verschiedener 

Personengruppen hin. 

Mit Blick auf den Ort, an dem die jungen 

Menschen aufwachsen, zeig sich folgen-

des: Bei Gefährdungen junger Menschen, 

die bei alleinerziehenden Elternteilen le-

ben, sind die Personen, von denen die 

Gefährdung ausgeht, in 70,2 % Mütter, in 

24,6 % Väter. Der Anteil von Müttern unter 

den Alleinerziehenden fällt mit 85 % in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 allerdings 

vergleichsweise höher aus (Statistische 

Ämter des Bundes und der Länder, o. D.). 

Damit zeigt sich: Mütter sind zwar häufiger 

für die Gefährdung verantwortlich, aber im 

Vergleich dazu, wie häufig sie alleinerzie-

hend sind, nicht so häufig wie Väter. Le-

ben die jungen Menschen bei beiden El-

ternteilen, geht die Gefährdung mit 55,6 % 

am häufigsten auf den Vater zurück. Müt-

ter sind hier in 39,4 % der Fälle die Per-

son, von der die Gefährdung hauptsäch-

lich oder ausschließlich ausgeht. Bei al-
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leinerziehenden Elternteilen mit Part-

ner/Partnerin gehen mit 48,4 % die meis-

ten Gefährdungen auf Mütter zurück, 

23,1 % auf Väter und 21,3 % auf Stiefvä-

ter/neue Partner eines Elternteils. 

Betrachten wir die Gefährdungsformen nä-

her, wird folgendes deutlich: Bei Vernach-

lässigung als Art der Gefährdung gehen 

71,0 % auf die Mutter zurück, 23,7 % auf 

Väter. Bei Fällen körperlicher Misshand-

lung ließen sich 46,8 % der Gefährdungen 

(hauptsächlich oder ausschließlich) auf 

Väter zurückführen, 39,6 % auf Mütter, mit 

5,7 % bzw. 4,8 % seltener auf Stiefvä-

ter/neue Partner eines Elternteils sowie 

sonstige Verwandte. Ähnliche Ergebnisse 

zeigen sich bei psychischer Misshandlung: 

Väter sind mit 46,6 % am häufigsten die 

gefährdende Person, gefolgt von Müttern 

(42,5 %), Stiefvätern (4,9 %) und sonsti-

gen Verwandten (3,2 %). In den 142 Fäl-

len sexueller Gewalt, in denen Angaben 

zur Person, von der die Gefährdung 

(hauptsächlich oder ausschließlich) aus-

geht, vorhanden sind, gehen mit 50,0 % 

vergleichsweise wenige Gefährdungen auf 

die Eltern zurück. Väter sind mit 35,9 % 

am häufigsten die gefährdende Person, 

bei Müttern sind es 14,1 %. Am zweithäu-

figsten sind an dieser Stelle mit 20,4 %, im 

Vergleich zu ihrem Anteil an allen Fällen 

überproportional häufig, sonstige Ver-

wandte zu nennen. Ebenfalls überproporti-

onal vertreten sind an dieser Stelle Stief-

väter/Partner eines Elternteils mit 14,8 %, 

sowie andere Person/-en (z. B. Nachbarn, 

Erzieher/-innen, Gleichaltrige, Fremde) mit 

12,7 %. Zur Interpretation dieser Ergeb-

nisse sind Hinweise auf eine bei sexueller 

Gewalt insbesondere im engsten Familien-

umfeld erhöhte Dunkelziffer zu beachten, 

die im Abschnitt „Art der Kindeswohlge-

fährdung“ näher erläutert wurden. 

Passend zu den Ergebnissen der Art der 

Gefährdung gehen bei den Anhaltspunk-

ten für Gefährdungen nicht altersgemäße 

Entwicklung, unangemessene Versor-

gung, Suchtproblematik und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten/Erkrankung der erzie-

henden Personen und Vermüllung im Ver-

gleich zu allen Fällen überproportional 

häufig auf Mütter zurück. In Fällen mit 

Partnerschaftskonflikten/Gewalt sind mit 

53,3 % die meisten Gefährdungen auf Vä-

ter zurückzuführen. Bei körperlichen Ver-

letzungen waren mit 47,5 % Mütter am 

häufigsten die gefährdende Person, Väter 

sind mit 43,3 % jedoch im Vergleich zu ih-

rem Anteil als gefährdende Person an al-

len Fällen (latenter) Kindeswohlgefährdun-

gen (nur 31,1 %) überrepräsentiert. 

Bei der Betrachtung des Alters des jungen 

Menschen zeigt sich, dass Mütter insbe-

sondere bei den unter 1-Jährigen häufig 

die gefährdende Person sind. Hier geht 

die Gefährdung in zwei Drittel der Fälle 

von der Mutter aus, in den übrigen Alters-

gruppen schwankt der Anteil der Mutter 

zwischen 47,1 % und 57,8 %. Darüber hin-

aus zeigt sich mit steigendem Alter der 

jungen Menschen, bei denen eine Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wurde, ein 

konstant sinkender Anteil der Eltern als 
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Gefährder. Der Anteil der Fälle, in denen 

die Gefährdung von Mutter oder Vater 

ausgeht, liegt bei unter 1-Jährigen bei 

rund 97 %, bei 3 bis unter 6-Jährigen bei 

rund 95 %, bei 9 bis unter 12-Jährigen bei 

rund 90 % und bei 15 bis unter 18-Jähri-

gen schließlich bei rund 81 %. Bei Jugend-

lichen nehmen Gefährdungen durch Stief-

väter, neue Partner eines Elternteils, sons-

tige Verwandte sowie andere Person/-en 

(z. B. Nachbarn, Erzieher/-innen, Gleich-

altrige, Fremde) zu und nehmen Anteile 

von je ca. 5 % ein. 

Bei der Unterscheidung nach Geschlecht 

des jungen Menschen zeigen sich geringe 

Verschiebungen der Anteile der gefähr-

denden Personen. So sind bei Mädchen 

Mütter in 54,2 % die gefährdende Person, 

bei Jungen in 52,9 %. Väter sind bei Mäd-

chen in 33,4 % die gefährdende Person, 

bei Jungen in 38,9 %. Stiefväter/neue 

Partner eines Elternteils sind bei Jungen in 

3,0 %, bei Mädchen in 4,8 % der Fälle von 

(latenten) Kindeswohlgefährdungen die 

Person, von der die Gefährdung ausgeht 

Anrufung des Familiengerichtes 

Im Jahr 2023 wurde in etwa jedem zehn-

ten Fall (10,9 %) das Familiengericht an-

gerufen. Damit entspricht der Wert in etwa 

jenem des Vorjahres (10,1 %), und liegt 

nach wie vor leicht unter dem Ergebnis 

aus dem Jahr 2019 – vor Ausbruch der 

COVID-19-Pandemie. 

Abbildung 15 Anrufung des Familiengerichtes (Rheinland-Pfalz; nur Fälle mit (latenter) Gefährdung 
und Hilfebedarf, Angaben in Prozent) 
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Einleitung von Hilfen als Ergebnis 

der Gefährdungseinschätzung19 

19 In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordne-
ten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein-
land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detaillier-
teres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

Im Rahmen der Erhebung in Rheinland-

Pfalz erfolgt in Bezug auf die neu eingelei-

teten/geplanten Hilfen als Ergebnis der 

Gefährdungseinschätzung sowohl eine Er-

fassung zusammenfassender Kategorien 

als auch aller einzelnen Hilfen. Dies er-

laubt eine detaillierte Aufgliederung der 

Hilfekategorien (vgl. Abbildung 16). Da bei 

diesem Merkmal Mehrfachnennungen 

möglich sind, kann die Summe der ange-

gebenen Werte in der Abbildung mehr als 

100 % ergeben. 

Die Fortführung der bisherigen Hil-

fen/Schutzmaßnahmen wie bisher erfolgte 

in 30,8 % der Fälle. Gemeint sind hier aus-

schließlich Hilfen nach §§ 16 bis 19, 27 bis 

35, 35a SGB VIII oder Schutzmaßnahmen 

nach § 42 SGB VIII, die zum Zeitpunkt der 

Gefährdungseinschätzung bereits bestan-

den haben20

20 Eine Erhöhung dieses Wertes kommt vermutlich durch 
eine Umstellung der Reihenfolge der Items im Erhebungs-
bogen zustande, wo diese Antwortmöglichkeit nun ganz 
oben steht und daher vermutlich häufiger angekreuzt 
wurde. 

. 

Unter neue Hilfen/Schutzmaßnahmen fal-

len dagegen nur jene, die als Ergebnis der 

Gefährdungseinschätzung geplant oder 

eingeleitet wurden. Differenziert man diese 

nach dem Interventionsgrad, ergibt sich für 

2023 folgendes Bild: 

Vorläufige Schutzmaßnahmen nach 

§ 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) erfolgten 

in 9,3 % der Fälle. 

Familienersetzende Hilfen zur Erziehung 

nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII wurden in 

6,6 % der Fälle eingeleitet. Dabei handelt 

es sich überwiegend um Heimerzie-

hung/sonstige betreute Wohnformen gem. 

§ 34 SGB VIII (4,1 %). 

Ambulante/teilstationäre Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 27-32, 35 SGB VIII wurden 

in gut einem Viertel der Fälle installiert. 

Dieser Anteil geht größtenteils auf die So-

zialpädagogische Familienhilfe nach § 31 

SGB VIII zurück (20,3 %). 

Eine Erziehungsberatung nach § 28 SGB 

VIII wurde in 2,8 % der Fälle neu einge-

richtet. 

Eine Unterstützung nach §§ 16-18 SGB 

VIII erfolgte bei 22,6 % der Fälle von (la

tenter) Kindeswohlgefährdung oder Hilfe

-

-

bedarf und damit am häufigsten. Dabei 

handelte es sich in 20,1 % der Fälle um 

eine formlose Beratung nach § 16 SGB 

VIII. 

Andere, im Fragebogen nicht explizit ge-

nannte Hilfen wurden in 13,4 % der Fälle 

eingeleitet. 

Insgesamt zeigt sich demnach, – wie auch 

in den Vorjahren – dass tendenziell eher 
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niedrigschwellige Angebote sowie teilstati

onäre Hilfen neu eingeleitet werden. Bei 

den Fällen, bei denen eine akute oder la

tente Kindeswohlgefährdung oder Hilfe

/Unterstützungsbedarf festgestellt wurde, 

-

-

-

wurden insgesamt in vier von zehn Fällen 

(40,4 %) Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27 ff. SGB VIII, Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen gem. § 

19 SGB VIII neu eingerichtet. 

Abbildung 16 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Rheinland-Pfalz; 
nur Fälle mit (latenter) Gefährdung oder Hilfebedarf, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen mög-
lich, n = Oberkategorien/differenzierte Hilfen) 

53 



 

 

  

 

     

   

  

  

  

   

 

     

    

   

   

      

     

 

     

  

  

    

 

  

  

   

    

    

   

     

   

    

   

     

  

    

  

     

    

     

   

   

 

  

  

  

  

  

     

       

     

  

         

    

    

  

 

  

 

   

   

 

   

  

   

 

  

  

   

 

  

   

    

   

    

  

Gefährdungseinschätzung: Die lan

desweiten Ergebnisse im Überblick 

- -

• Ein direkter Kontakt zum Kind/der Fa-

milie – in Form von angekündigten 

oder unangekündigten Hausbesuchen, 

Gesprächen im oder außerhalb des 

Jugendamtes, über Kontrollaufla-

gen/Kontrollbesuche durch den ASD 

oder durch eine unmittelbare Inobhut-

nahme des Kindes – wurde bei einem 

Großteil aller Meldungen (rund 87 %) 

als fachlicher Schritt zur Einschätzung 

der Situation unternommen. In etwa ei-

nem Viertel dieser Fälle erfolgte der di-

rekte Kontakt dabei unmittelbar am 

Tag des Meldungseingangs. 

• In der Mehrheit der Fälle erfolgte eine 

Besprechung im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte nach dem 4-Au-

gen-Prinzip (86,3 %) und/oder eine 

methodisch strukturierte kollegiale Be-

ratung zur Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos (85,6 %). 

•  Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos war in 72,0 % der Fälle 

„in vollem Umfang vorhanden“ oder 

„vorhanden“. Eltern, bei denen sich der 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung erhärtete, zeigten sich weniger 

zur Mitwirkung bereit als jene Eltern, 

bei denen sich dieser Verdacht nicht 

bestätigte. 

• In 17,5 % der Gefährdungseinschät-

zungen wurde eine akute Kindeswohl-

gefährdung, in rund 19 % eine latente 

Gefährdung festgestellt. Zudem wurde 

bei 28,3 % der Kinder und Jugendli

chen im Verlauf des Verfahrens zwar 

keine Kindeswohlgefährdung, dafür 

aber Hilfe-/Unterstützungsbedarf fest-

gestellt. In den kreisangehörigen Städ-

ten lassen sich etwas größere Anteile 

von bestätigten Kindeswohlgefährdun-

gen feststellen als in den Landkreisen 

und den kreisfreien Städten. 

• Die häufigste Art der Gefährdung war 

im Jahr 2023 – wie in den Vorjahren – 

mit 57,1 % die Vernachlässigung, ge-

folgt von der psychischen Misshand-

lung mit rund 43 %. In rund 28 % der 

Fälle mit festgestellter (akuter oder la

tenter) Gefährdung wurden mehrere 

Gefährdungsarten festgestellt. Die 

häufigste Kombination waren Vernach

-

-

lässigungen und psychische Miss-

handlungen. 

• Mit Blick auf differenziertere Anhalts-

punkte für eine Gefährdung zeigte sich 

am häufigsten das unangemessene/in-

konsistente Erziehungsverhalten der 

Eltern. Des Weiteren wurden Sucht-

problematiken und/oder psychische 

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erzie-

henden Personen, Partnerschaftskon-

flikte/-gewalt, Verhaltensauffälligkeiten, 

Selbstgefährdung und/oder psychische 

Auffälligkeiten des jungen Menschen 

sowie unangemessene Versorgung 

am häufigsten beobachtet. 

• Das Familiengericht wurde in 10,9 % 

der Fälle angerufen. 

• Unabhängig davon, ob eine Kindes-

wohlgefährdung festgestellt wurde 
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oder nicht, wurden in etwa einem Vier

tel aller Fälle als Ergebnis einer Ge

-

-

fährdungseinschätzung ambulante/teil-

stationäre Hilfen zur Erziehung nach 

§§ 27-32, 35 SGB VIII eingerichtet 

(26,4 %), darunter am häufigsten eine 

sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 

SGB VIII) (20,3 %). Unterstützung 

nach §§ 16 bis 18 SGB VIII wurde in 

22,6 % der Fälle gewährt. Familiener-

setzende Hilfen zur Erziehung nach §§ 

27, 33 bis 35 SGB VIII wurden in 

6,6 % der Fälle eingeleitet. 
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4.3 Angaben zur aktuellen Le-

benssituation 

Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, die 

eine prekäre Lebenslage und in der Folge 

möglicherweise auch eine Kindeswohlge-

fährdung begünstigen können. In der For-

schungsliteratur gelten Armut bzw. damit 

zusammenhängende Entwicklungsrisiken 

als ein solcher Faktor, da sie zu einer ge-

steigerten Stressbelastung und in der 

Folge zu vermehrter Reizbarkeit, Strafbe-

reitschaft und geringerem Feingefühl der 

Eltern im Kontext von Überforderungssitu-

ationen führen können. Für die jungen 

Menschen können aus diesem elterlichen 

Verhalten Entwicklungsdefizite, Unterver-

sorgung, Vernachlässigung und soziale 

Ausgrenzung resultieren. Verschiedene 

Risikofaktoren können gehäuft auftreten, 

sich gegenseitig bedingen oder verstär-

ken. So können z. B. zusätzlich zum Risi-

kofaktor Armut eine alleinerziehende Le-

bensform, eine hohe Kinderzahl oder das 

junge Alter der Mutter bei der Geburt des 

ersten Kindes als weitere Faktoren inner-

halb der Familie auftreten, die das Risiko 

weiterhin erhöhen. Allerdings gibt es auch 

eine Reihe von Ressourcen, beispiels-

weise ein positives Familienklima und eine 

sichere Eltern-Kind-Bindung, die zu einer 

Abschwächung des Risikofaktors Armut 

und der damit einhergehenden Lebenssi-

tuation führen können (vgl. Galm et al. 

2010, 15; Reinhold/Kindler 2006). 

In der rheinland-pfälzischen Erhebung 

werden – neben dem gewöhnlichen Auf-

enthaltsort des jungen Menschen, der 

auch in der Bundesstatistik erhoben wird – 

mehrere Aspekte der Lebenssituation der 

Familien mitberücksichtigt, die in der Bun-

desstatistik nicht zu finden sind. Dies er-

möglicht es, die Lebenssituation junger 

Menschen im Kontext von Kindeswohlge-

fährdung differenzierter abzubilden. Hierzu 

zählen das Alter der Mutter bei der Geburt 

des ersten Kindes, die Einkommenssitua-

tion der Familie sowie die Anzahl der min-

derjährigen im Haushalt lebenden Kinder 

bzw. Jugendlichen. 

Familiäre Lebensform, in der die 

jungen Menschen aufwachsen 

Auch für das Jahr 2023 zeigt sich, dass 

die meisten von einer Gefährdungsein-

schätzung betroffenen jungen Menschen 

mit beiden leiblichen Elternteilen zusam-

men (44,8 %) oder bei einem alleinerzie-

henden Elternteil (35,9 %) lebten. In 

14,5 % der Fälle handelte es sich um 

Stiefelternkonstellationen. Andere Lebens-

formen, wie z. B. das Aufwachsen bei 

Großeltern/Verwandten, in stationären 

Einrichtungen oder in einer Pflegefamilie 

sind deutlich seltener vertreten (insgesamt 

4,9 %). 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz sind Familien mit einem 

alleinerziehenden Elternteil bzw. Stiefel-
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ternkonstellationen mit 50,4 % bei den Ge-

fährdungseinschätzungen deutlich überre-

präsentiert. Laut Statistischem Landesamt 

gab es im Jahr 2023 in Rheinland-Pfalz 

rund 146.000 Alleinerziehende (24 % ge-

messen an den Familien, d. h. Lebensfor-

men mit Kindern), weitere rund 52.000 

(8 %) waren Lebensgemeinschaften mit 

ledigen Kindern (Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 2024a). 

Die Lebenssituation alleinerziehender Müt-

ter oder Väter und die damit zusammen-

hängenden Herausforderungen wurden in 

den vergangenen Jahren in zahlreichen 

Studien beschrieben (vgl. Jurczyk/Klink-

hardt 2014, 87 f.; Liebisch 2012). Be-

troffene Mütter oder Väter stehen vor der 

besonderen Herausforderung, Familie und 

Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinba-

ren und zugleich die alleinige Verantwor-

tung für die alltäglich anfallenden Aufga-

ben der Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung 

und im Haushalt zu tragen, was häufig als 

hohe Belastung empfunden wird und zu 

Erschöpfung führen kann. Ergebnisse aus 

der Armutsberichterstattung der Bundesre-

gierung und dem Mikrozensus bestätigen 

zudem, dass Alleinerziehende deutlich 

überproportional von Armut bzw. einem 

Armutsrisiko betroffen sind, überproportio-

nal häufig Leistungen nach SGB II bezie-

hen und eine wichtige Zielgruppe bei den 

Hilfen zur Erziehung sind (vgl. BMAS 

2013; Statistisches Bundesamt 2010). 

Durch die COVID-19-Pandemie hat sich 

die Situation Alleinerziehender weiter ver-

schärft (vgl. z. B. Andresen et al. 2020). 

Alleinerziehende waren überdurchschnitt-

lich häufig von Einkommenseinbußen be-

troffen und berichteten verstärkt von Be-

lastungen durch die Notwendigkeit der 

Neuorganisation der Kinderbetreuung z. B. 

in Phasen von Einrichtungsschließungen 

(vgl. BMFSFJ 2020). 
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Abbildung 17 Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungs
einschätzung (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent)

-
21 

21 *Kategorie im Jahr 2023 umbenannt, **Kategorie im Jahr 2023 neu eingeführt. 

22

22 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz erhoben. 

Einkommenssituation der Familien 

Armutslagen bzw. die damit verbundene 

Lebenslage gelten als starker Risikofaktor 

für das Auftreten einer Kindeswohlgefähr-

dung. Um diese konkreter erfassen zu 

können, werden in der rheinland-pfälzi-

schen Erhebung Angaben zur Einkom-

menssituation der Familien erfasst. Hierbei 

sind Mehrfachnennungen möglich, 

wodurch die Summe der angegebenen 

Werte mehr als 100 % ergeben kann. 

Die politische Armutsdefinition ist einer der 

gängigen Indikatoren zur Darstellung und 

Messung von Armutslagen, die durch die 

Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 

von Mindestsicherungsleistungen, wie 

Bürgergeld, dargestellt wird. Diese Kenn-

zahl wird auch als „bekämpfte Armut“ be-

zeichnet, obwohl dieser relative Armutsbe-

griff umstritten ist, da nicht eindeutig ist, ob 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger 
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noch als „arm“ anzusehen sind (vgl. Hane-

sch 2011, 57). Die Empfängerinnen und 

Empfänger solcher Mindestsicherungsleis-

tungen leben in der Regel an der Grenze 

zum staatlich definierten und garantierten 

soziokulturellen Existenzminimum und 

können daher in vielen Lebenssituationen 

Benachteiligungen erfahren. 

41,8 % der Familien, die von einer Gefähr-

dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII 

betroffen waren, bezogen in Rheinland-

Pfalz im Jahr 2023 ihr Einkommen aus ei-

gener Erwerbstätigkeit. Aussagen über die 

Höhe der Einkommen sind an dieser Stelle 

nicht möglich, da hierzu keine näheren An-

gaben erhoben wurden. Vor diesem Hin-

tergrund kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass das Einkommen der Erwerbstä-

tigen nur knapp über der Armutsgrenze 

liegt und sich betroffene Familien trotz ei-

gener Erwerbstätigkeit in ähnlichen Ar-

mutslagen befinden wie Empfängerinnen 

und Empfänger von Mindestsicherungs-

leistungen (vgl. die Debatte zu den „work-

ing poor“, Hanesch 2011, 63). 

Knapp ein Drittel der Familien bezieht ih-

ren Lebensunterhalt über soziale Transfer-

leistungen in Form von Arbeitslosengeld I, 

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld. Davon 

beziehen 29,3 % Bürgergeld (bis 2022 „Ar-

beitslosengeld II“ sowie „Sozialgeld“). Lan-

desweit bezogen in Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2023 nur 16,7 % der Bevölkerung un-

ter 65 Jahren Bürgergeld (ehemals „Ar-

beitslosengeld II“ sowie „Sozialgeld“; vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 2024). Damit fällt 

der Anteil von Familien mit Transferleis-

tungsbezug im Kinderschutz (d. h. in den 

§ 8a SGB VIII -Verfahren) deutlich höher 

aus als der Durchschnittswert der rhein-

land-pfälzischen Bevölkerung. 

In 27,6 % der Fälle ist die Einkommenssi-

tuation der betroffenen Familie unbekannt, 

was u. a. darauf zurückzuführen sein 

könnte, dass die Einkommenssituation 

nicht mehr erfragt wird, wenn sich Meldun-

gen frühzeitig im Verlauf des Verfahrens 

als gegenstandlos erweisen. 
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Abbildung 18 Einkommensarten der betroffenen Familie zum Zeitpunkt des Kontakts (Rheinland-
Pfalz; Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

Alter der Mutter bei der Geburt des 

von der Gefährdungseinschätzung 

betroffenen jungen Menschen23 

23 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

In der Forschungsliteratur wird ein gerin-

ges Alter der Mutter bei der Geburt des 

Kindes als weiterer potentieller Risikofak-

tor benannt (vgl. Kindler et al. 2006). So 

sind Kinder von minderjährigen bzw. jun

gen volljährigen Müttern tatsächlich über

-

-

durchschnittlich häufig von Gefährdungs-

einschätzungen betroffen. Im Jahr 2023 

liegt der Anteil der von einer Gefährdungs-

einschätzung betroffenen Kinder, deren 

Mütter bei ihrer Geburt noch nicht volljäh-

rig waren, bei insgesamt 2,1 %. Vergleicht 

man diesen Wert mit dem Anteil der Neu-

geborenen mit minderjährigen Müttern an 

allen Neugeborenen (2023: 0,27 %) (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2024c), wird er-

sichtlich, dass der Wert um ein Vielfaches 

erhöht ist. Auch im Kontext der Frühen Hil-

fen werden sehr junge Eltern als geson-

derte Gruppe thematisiert (vgl. z. B. Bä-

cher 2008; Cierpka et al. 2013; Ziegenhain 

et al. 2004). 

Die Altersangabe bezieht sich bei dieser 

Erhebung auf den Zeitpunkt der Geburt 
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des von der Gefährdungseinschätzung be

troffenen Kindes. Dadurch ist nicht auszu

schließen, dass Mütter, die bei der Gefähr

dungseinschätzung ihres Kindes schon 

volljährig sind, bei der Geburt ihres ersten 

Kindes minderjährig waren und sich die 

aktuelle Meldung auf das später geborene 

Geschwisterkind bezieht. Schließt man 

diese Mütter in die Auswertungen ein, so 

würde der Anteil der jungen Mütter bzw. 

jungen Eltern noch einmal höher ausfallen. 

Im Jahr 2023 waren 15,7 % der Mütter bei 

der Geburt des von einer Gefährdungs

meldung betroffenen Kindes zwischen 18 

und 21 Jahren alt und zählen somit zur 

Gruppe der „jungen Volljährigen“. Im Ver

gleich zu den Vorjahren ist dieser Wert 

-

-

-

-

-

leicht gesunken. Rund die Hälfte der Mel

dungen (50,1 %) bezieht sich auf Kinder, 

deren Mütter bei der Geburt zwischen 22 

und 30 Jahre alt waren. Betrachtet man 

den Bundesdurchschnitt, stellt diese 

Gruppe die Altersgruppe mit der höchsten 

Geburtenrate dar. Gleichzeitig handelt es 

sich auch um die Altersspanne, innerhalb 

derer Frauen am häufigsten ihr erstes 

Kind zur Welt bringen, wobei sich das Al

ter im Laufe der Zeit nach hinten ver

schiebt (vgl. Statistisches Bundesamt 

2025; 2024c). Im Zeitraum von 2019 bis 

2023 weist die Altersgruppe der 31- bis 

40-Jährigen Mütter im Kinderschutz stei

gende Anteile auf. Ihr Anteil liegt im Jahr 

2023 bei 29,7 % (vgl. Abbildung 19). 

-

-

-

-

Abbildung 19 Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen jungen Menschen 
(Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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Anzahl der minderjährigen Kinder 

im Haushalt zum Zeitpunkt der Mel-

dung24 

24 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

Laut Daten des Statistischen Landesam-

tes wuchs in Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 

gut die Hälfte der Kinder ohne Geschwis-

terkind auf (51,9 %), in 35,9 % der Fami-

lien lebten zwei Kinder und in 12,2 % der 

Familien lebten drei und mehr Kinder (vgl. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2024a). 

Mehr als ein Drittel (39,6 %) der von ei-

nem § 8a SGB VIII -Verfahren betroffenen 

Familien hatte 2023 drei oder mehr Kinder 

und galten demnach als kinderreich. Setzt 

man dies in Vergleich zur Gesamtbevölke-

rung in Rheinland-Pfalz, so fällt der Anteil 

der Familien mit drei oder mehr Kindern im 

Kinderschutz überdurchschnittlich hoch 

aus. 

Abbildung 20 Anzahl minderjähriger Kinder, die zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort des 
betroffenen jungen Menschen lebten (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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- -Angaben zur aktuellen Lebenssitua

tion: Die landesweiten Ergebnisse 

im Überblick 

• Die Ergebnisse des Monitorings zu 

den familiären Lebensformen, zum 

Transferleistungsbezug, dem Alter der 

Mutter bei der Geburt des betroffenen 

Kindes sowie dem Anteil kinderreicher 

Familien zeigen für das Jahr 2023, 

dass die Wahrscheinlichkeit für eine 

Kindeswohlgefährdung in Familien mit 

belasteten Lebenslagen erhöht ist. 

• Über die Hälfte der von einer Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen Kinder 

lebte bei einem alleinerziehenden El-

ternteil oder in Stiefelternkonstellation. 

Diese beiden Familienkonstellationen 

sind im Kontext des Kinderschutzes 

deutlich häufiger vertreten als in der 

Gesamtbevölkerung. 

• Ein überdurchschnittlich hoher Anteil 

der von einer Gefährdungseinschät-

zung betroffenen Familien ist von Ar-

mut bedroht. Ein großer Teil der be-

troffenen Familien bezieht Transferleis-

tungen des Staates. 

• Insgesamt 2,1 % der Mütter, deren 

Kinder von einer Meldung betroffen 

sind, waren bei der Geburt dieses Kin-

des minderjährig. Damit liegt dieser 

Anteil deutlich über dem bundesweiten 

Durchschnitt. Bei etwa jeder sechsten 

Meldung zählte die Mutter zur Gruppe 

der „jungen Volljährigen“, war also zwi-

schen 18 und 21 Jahre alt. 

•  Kinderreiche Familien sind im Kinder

schutz deutlich überrepräsentiert: Über 

ein Drittel der von einer Gefährdungs-

einschätzung betroffenen Familien hat

ten drei und mehr Kinder. 

-
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4.4 Angaben zu den betroffe-

nen jungen Menschen 

Im Rahmen des § 8a SGB VIII -Monito

rings werden im Erhebungsbogen zu den 

Gefährdungseinschätzungen Angaben zu 

den betroffenen jungen Menschen erfasst. 

Im Fokus der Betrachtung liegen dabei Al

-

-

ter, Geschlecht und Migrationshintergrund. 

Alter der von der Gefährdungsein-

schätzung betroffenen jungen Men-

schen 

In Abbildung 21 ist die Verteilung der Al-

tersgruppen der von einer Gefährdungs-

einschätzung betroffenen jungen Men-

schen für Rheinland-Pfalz dargestellt. 

Diese erweist sich im Zeitraum der Erhe-

bungen seit 2010 als sehr stabil. Auch im 

Jahr 2023 sind alle Altersgruppen der 

Kindheits- und Jugendphase bei den 

§ 8a SGB VIII -Verfahren vertreten. Etwa 

jedes fünfte betroffene Kind (20,2 %) ist 

unter drei Jahre alt, etwas mehr als die 

Hälfte (54,1 %) der Gefährdungseinschät-

zungen bezieht sich auf Kinder im Alter 

von drei bis unter zwölf Jahren. Die Anzahl 

der Kinderschutzverdachtsfälle in Rhein-

land-Pfalz nimmt mit zunehmendem Alter 

ab. Jeder zehnte junge Mensch (10,9 %) 

ist zum Zeitpunkt der Meldung zwischen 

15 und 18 Jahre alt. Im Vergleich zur Ge-

samtbevölkerung, in der die Anteile der Al-

tersklassen etwa gleich verteilt sind, stel-

len ältere Kinder und Jugendliche dem-

nach eine unterrepräsentierte Gruppe dar 

(Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-

Pfalz 2024a). 

Der Verdacht auf eine (akute oder latente) 

Kindeswohlgefährdung bestätigt sich bei 

Kindern im Alter von unter einem Jahr 

(37,3 %) sowie bei älteren Kindern und Ju-

gendlichen im Alter zwischen 12 bis unter 

15 Jahren (38,1 %) und 15 bis unter 18 

Jahren (45,0 %) vergleichsweise häufig. 

Bei der Altersgruppe der unter Einjährigen 

kann dieses Ergebnis auch auf eine gene-

rell hohe Vulnerabilität zurückgeführt wer-

den. 

Im Zeitverlauf betrachtet nimmt die Alters-

gruppe der jungen Menschen ab 12 Jah-

ren und älter seit ca. 2015 deutlich wach-

sende Anteile an allen § 8a SGB VIII-Ver-

fahren ein. Dieser Befund macht deutlich, 

dass ältere Kinder und Jugendliche im in-

stitutionellen Kinderschutz zunehmend Be-

achtung finden. 
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Abbildung 21 Alter des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen jungen Menschen zum Zeit-
punkt der Meldung (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Geschlecht der von der Gefähr-

dungseinschätzung betroffenen jun

gen Menschen 

-

Im Jahr 2023 sind Jungen mit 52,8 % et-

was häufiger von einer Gefährdungsein-

schätzung nach § 8a SGB VIII betroffen 

als Mädchen (47,0 %). Dabei zeigt die dif-

ferenzierte Analyse nach Altersgruppen, 

dass in den jüngeren Altersgruppen (unter 

12 Jahre) etwas häufiger Jungen, in den 

höheren Altersgruppen (insbesondere 15 

bis unter 18 Jahre) etwas häufiger Mäd-

chen betroffen sind (ohne Abbildung). Da-

mit verbunden sind auch geschlechtsspe-

zifische Unterschiede hinsichtlich der An-

haltspunkte für Gefährdungen, die auf ge-

schlechtsspezifische Bewältigungsmuster 

hinweisen. 
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Abbildung 22 Geschlecht des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen jungen Menschen 
(Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Migrationshintergrund der von der 

Gefährdungseinschätzung betroffe-

nen jungen Menschen 

Im Jahr 2023 bezogen sich 41,2 % der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren auf Kinder und 

Jugendliche mit einem Migrationshinter-

grund (Definition des Mikrozensus). Im 

Vorjahr lag der entsprechende Anteil mit 

38,6 % auf einem etwas niedrigerem Ni-

veau. Die in der § 8a-Bundesstatistik neu 

eingeführte Variable „ausländische Her-

kunft mindestens eines Elternteils“ kommt 

zu ähnlichen Ergebnissen in Bezug auf 

den Migrationshintergrund (siehe Abbil-

dung 24). 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz betrug der Anteil an Kin-

dern und Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund im Jahr 2023 rund 44 % (vgl. Sta-

tistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2024a). Der Befund macht deutlich, dass 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund – entgegen der öffentlichen 

Wahrnehmung – weder viel häufiger noch 

deutlich seltener vom Verdacht auf Kin-

deswohlgefährdung betroffen sind als 

junge Menschen ohne Migrationshinter-

grund. Auch erhärtete sich der Verdacht 

bei jungen Menschen in Familien mit Mig-

rationshintergrund nicht signifikant häufi-

ger als in Familien ohne Migrationshinter-

grund. Familien mit Migrationshintergrund 

stellen eine zentrale Zielgruppe im Kinder-

schutz dar, weil sie zunehmend hohe An-

teile an der Gesamtbevölkerung stellen, 

und nicht, weil sie weniger gut in der Lage 

sind, ihre Kinder zu schützen. Detaillier-

tere Auswertungen des Merkmals „Migrati-

onshintergrund“ verweisen darauf, dass es 

vor allem viele Gemeinsamkeiten zwi-
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schen den Gruppen mit und ohne Migrati-

onshintergrund gibt und sich somit auch 

hier vor allem allgemeine professionelle 

Fragen stellen. Unterschiede zwischen 

jungen Menschen mit und ohne Migrati-

onshintergrund können nur vereinzelt fest-

gestellt werden (vgl. de Paz Martínez 

2022). 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, in 

der laut Statistischem Bundesamt (2023) 

rund 15 % der Familien mit Migrationshin-

tergrund zu Hause nicht deutsch spre-

chen, sind es bei den Familien in den 

§ 8a SGB VIII-Verfahren 28,5 %. Diese 

Differenz könnte darauf hindeuten, dass 

die Familien im Kinderschutz eher der ers-

ten Generation angehören und selbst zu-

gewandert sind (wobei dieses Merkmal 

nicht explizit erhoben wird) und deshalb zu 

Hause häufiger die Herkunftssprache 

sprechen (vgl. Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 2024a). 

Abbildung 23 Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen jungen Men-
schen (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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Abbildung 24 Ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils (nicht Staatsangehörigkeit) (Rhein-
land-Pfalz; Angaben in Prozent) 

Abbildung 25 In der Familie vorrangig gesprochene Sprache (Rheinland-Pfalz; Angaben in Prozent) 
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Angaben zu den betroffenen jungen 

Menschen: Die landesweiten Ergeb-

nisse im Überblick 

• Von Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII sind alle Altersgruppen 

betroffen, wenn auch in unterschiedli-

chem Ausmaß. Gut ein Fünftel aller 

Gefährdungseinschätzungen beziehen 

sich auf Kinder unter drei Jahren und 

19,8 % der Meldungen auf Kinder zwi-

schen drei und unter sechs Jahren. 

Gut jede zehnte Gefährdungseinschät-

zung bezieht sich auf Jugendliche im 

Alter von 15 bis unter 18 Jahren. Die 

Ergebnisse zeigen, dass sich für Kin-

der im Alter von unter einem Jahr so-

wie für ältere Kinder bzw. Jugendliche 

im Alter zwischen 12 und 18 Jahren 

der Verdacht auf eine Kindeswohlge-

fährdung vergleichsweise häufiger be-

stätigt. 

• Jungen sind 2023 etwas häufiger von 

Gefährdungseinschätzungen betroffen. 

• Gut 41,2 % der im Jahr 2023 betroffe-

nen jungen Menschen haben einen 

Migrationshintergrund. Der entspre-

chende Anteil in der unter 18-jährigen 

Gesamtbevölkerung in Rheinland-

Pfalz liegt mit rund 44 % etwas dar-

über. 
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5 Anhang: Erhebungsbogen 2023 

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind farblich markiert. 
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